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1 In der Fachöffentlichkeit wird im Zusammenhang mit Beratungs- und Unterstützungsleistungen 
auch der Begriff „kleine Beistandschaft“ verwendet (DV 15/99 F II 21.06.1999).  
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2 In Nordrhein-Westfalen ist eine Übertragung auf Vereine mangels gesetzlicher Grundlage nicht 
möglich. 
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Aktenzeichen 
Dokumentationsbogen 

Datum 

  
   

schriftlicher Nachweis der Beratung und Unterstützung nach 
 § 18 Abs. 1 und 2 SGB VIII  § 18 Abs. 4 SGB VIII  § 52 a SGB VIII 

 
Fachkraft Anrufer/ Besuche Beratung Dauer /Min. 

   telefonisch  
 persönlich 

    
für  Kind  junger Volljähriger (bis vollend. 21. Lj.)  Mutter  Vater  Sonstige 
 

 Beratung 
 

 Vermittlung rechtlicher Inhalte (siehe jeweilige Checkliste) 
 

  Klärung des Sachverhaltes 
  Vaterschaftsfeststellung  Sorgerecht/Sorgeerklärung  Umgang 
  Namensrecht  Unterhalt  § 1615 l BGB 
  Hinweis auf Sozialleistungen  Kindeswohlgefährdung § 8a SGB VIII 
  Sonstiges  
 

  Zielvereinbarung/Gemeinsames Lösungskonzept 
  direktes Vermittlungsgespräch zwischen den Beteiligten 
  Unterlagen für Unterhaltsberechnung besorgen 
  Unterhaltsberechnung  Zahlungsvereinbarung 
  Beurkundung  gerichtliche Geltendmachung 
  Verweisung an andere Fachdienste / Beratungsstellen  Kooperation mit Fachdiensten 
  Sonstiges  
  
  

 Unterstützung 
 
  Hilfe bei der Formulierung von Schriftstücken 
  Erstellen von Schriftstücken 
  Muster von Schreiben mitgeben 
   
    
   
    
Beratung und Unterstützung reichen nicht aus, daher:  
 
 

 Beistandschaft 
 
Aufgabenkreise:   Vaterschaftsfeststellung  
      Unterhaltsrealisierung  
      begrenzter Aufgabenkreis  
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Statistikbogen 
1. Information und allgemeine Auskünfte 
  
  
2. Beratung § 18 Abs. 1 und 2 SGB VIII (§ 18 Abs. 3 nicht in der Beistandschaft) – per-

sönlich, fernmündlich 
   
   
3. Beratung § 18 Absatz 4 SGB VIII – persönlich, fernmündlich 
   
   
4. § 52 a SGB VIII 
 4.1 Beratung (persönlich, fernmündlich) 
   
 4.2 Schriftliches Beratungsangebot (Info- u. Erinnerungsschreiben) 
   
   
5. Unterstützung § 18 Abs. 1 SGB VIII Ist  
 Zugang 
  
 Abgang 
6. Unterstützung § 18 Abs. 4 SGB VIII Ist  
 Zugang 
  
 Abgang 
  
7. Beistandschaft Ist  
 Zugang 
  
 Abgang 
  
8. Beurkundungen 
 8.1 Sorgeerklärungen 
   
   
 8.2 andere Urkunden (Unterhalt, Titelumschreibungen usw.) 
9. Ergänzungspflegschaften Ist   
 Zugang 
  
 Abgang 
10. § 8 a SGB VIII 
  
11. Sonstiges 
 
Ermittlung des prozentualen Anteiles von Beratung: Die gezählten Tätigkeiten der Ziffern 2 – 4 multipliziert mit 20 Min.   
Legende zur Statistik AK 
Zu den Definitionen wird auf das Leistungsprofil verwiesen 
1. - Weiterleitung an andere Fachdienste 
 - Aushändigung von Informationsmaterial 
 - Negativbescheinigung nach § 58 a SGB VIII 
 - Allgemeine Informationen an Dritte, z. B. Sozialleistungsansprüche 
2. - Keine Beratung des nicht mit dem Kind zusammen lebenden Elternteils 
5. - Keine Unterstützung des nicht mit dem Kind zusammen lebenden Elternteils 
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Diese Arbeits- und Orientierungshilfe wurde erstellt unter besonderer Mitwirkung 
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KREIS BORKEN       Borken, 25.02.2008 
    Der Landrat 
 

Sitzungsvorlage Nr. 0029/2008 
 
 
 
Jugendhilfeausschuss  TOP: 3 Öffentlich 

 
 
Zuständige Facheinheit: 
51- Fachbereich Jugend und Familie 

Berichterstatter/in: 

 
 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Bericht zur Reform des Unterhaltsrechts. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 
 
 
Rechtsgrundlage: 
 
Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts vom 21.12.2007 (BGBl S.3149) 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Am 01.01.2008 ist das Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts in Kraft getreten. Der Gesetzgeber 
hat die unterhaltsrechtliche Stellung von Kindern zu Lasten der Ehegatten gestärkt. Verbessert wurde 
auch die Rechtsposition von Elternteilen, die nicht mit dem anderen Elternteil verheiratet waren. 
 
Die neuen Regelungen haben daher erhebliche positive wie negative Auswirkungen auf die finanzielle 
Situation der Familien. Dies gilt sowohl für die Unterhaltsberechtigten als auch für die 
Unterhaltsschuldner. 
 
Daher sollen die Ziele, die wichtigsten Neuregelungen der Reform und deren Folgen für die 
Lebenssituation der Betreffenden in einem mündlichen Bericht dargestellt werde. 
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Einleitung 

 

 

Junge Vollj ähr ige haben bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres  

Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendm achung 

von Unterhalts-  oder Unterhaltsersatzansprüchen. 

 

Um diesem Rechtsanspruch junger Menschen gerecht  werden zu kön-

nen, muss der Beistand die Unterhaltsansprüche Vollj ähr iger kennen 

und verm it teln können. 

 

Wegen der nicht  einheit lichen Rechtsprechung auf diesem Gebiet  und 

unterschiedlicher Meinungen in Kommentaren, Fortbildungen und 

Fachzeitschriften hat  der Überregionale Arbeitskreis der Beistände in 

Nordrhein-West falen diese Arbeits-  und Orient ierungshilfe entwickelt .  

 

Sie soll zum indest  in Nordrhein-West falen ein einheit liches Arbeiten in 

der Beistandschaft  ermöglichen und die tägliche Praxis des Beistandes 

vereinfachen. 

Nach der Reform des Unterhaltsrechts zum 01.01.2008 und der Ein-

führung des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den 

Angelegenheiten der freiwilligen Ger ichtsbarkeit  (FamFG)  ist  diese Ar-

beits-  und Orient ierungshilfe den gesetzlichen Best immungen ange-

passt  worden. 
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Gesetzliche Grundlagen 

 

Ein junger Vollj ähr iger hat  nach § 18 Abs. I V SGB VI I I  bis zur Vollen-

dung des 21. Lebensjahres Anspruch auf Beratung und Unterstützung 

bei der Geltendmachung von Unterhalts-  oder Unterhaltsersatzansprü-

chen durch das Jugendamt. 

 

 

Beratung 

 

Grundsätzlich wird auf die Ziffer 3.1.1 des Leistungsprofils des         

Beistandes verwiesen. 

Die Beratung soll den jungen Vollj ähr igen in die Lage versetzen, den 

Anspruch gegen seine Eltern selbständig geltend zu machen. Ein ge-

meinsames Gespräch m it  den Eltern sollte angest rebt  werden. 

 

Vorrangig sollte sein, dass Eltern und Vollj ähriger selbst  Lösungsmo-

delle entwickeln.  

 

 

Unterstützung 

 

Grundsätzlich wird auf die Ziffer 3.1.2 des Leistungsprofils des        

Beistandes verwiesen. 

Bei bestehender Beistandschaft  sollte der j unge Mensch rechtzeit ig vor 

Vollendung des 18. Lebensjahres bei gleichzeit iger I nformat ion seiner 

Eltern auf die Möglichkeit  der Beratung und Unterstützung nach § 18 

Abs. 4 SGB VI I I  hingewiesen werden.  

Bei Einverständnis der Beteiligten kann der Anspruch schon vor der 

Vollj ähr igkeit  errechnet  und evt l. t ituliert  werden. 
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Die Unterstützung beginnt  m it  schr ift lichen Hilfestellungen. Dazu 

gehört  die Einholung von Auskünften, z.B. Adressen, Verdienstanfra-

gen;  ferner die Berechnung des Unterhaltsanspruchs. Der jeweils Aus-

kunftspflicht ige hat  Anspruch auf die Mit teilung bzw. Aushändigung der 

Berechnungsgrundlagen (siehe z.B. s. Niepmann/ Schwamb, 12. Aufla-

ge, Randnummer 682 ff.) .  

 

Die Unterstützung endet ,  wenn eine gericht liche Durchsetzung des 

Unterhaltsanspruches notwendig wird;  es besteht  Anwaltszwang nach  

§ 114 FamFG. 

 
Um grundsätzlich alle jungen Vollj ähr igen zu erreichen, ist  eine gezielte 

Öffent lichkeitsarbeit  notwendig. Auf die Ziffer 5.1.3 des Leistungsprofils 

des Beistandes und die Arbeits-  und Orient ierungshilfe Öffent lichkeits-

arbeit  wird verwiesen.  
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Privilegierte und nicht  pr ivilegierte  Volljähr ige 

 

Die gesetzliche Unterhaltspflicht  ergibt  sich aus den §§ 1601 ff. Bür-

gerliches Gesetzbuch (BGB) . Nach § 1601 BGB sind Verwandte in    

gerade Linie verpflichtet , einander Unterhalt  zu gewähren.  

Es wird zwischen privilegierten unverheirateten  (1603 Abs. 2 Satz 

2 BGB)  und nicht  pr ivilegierten unverheirateten Volljähr igen   

unterschieden.  

 

Privilegiert  ist  ein Kind dann,   

• wenn es noch nicht  21 Jahre alt  ist  und 

• bei einem Elternteil oder den Eltern wohnt  und  

• sich in allgemeiner Schulausbildung befindet  (z.B. Hauptschu-

le, Realschule, Gym nasium , Fachoberschulen, Höhere Han-

delsschule, auch in Abendschule etc.)  

 

Folgen der Pr iv ilegierung:  

• gleichgestellt  m it  m inderjähr igen Kindern ( im  Mangelfall        

§ 1609 BGB)  

• notwendiger Selbstbehalt  der Eltern, wenn Bedarf nach Grup-

pe 1 nicht  sicher gestellt  ist , (Achtung:  unterschiedliche Leit li-

nien zu 13.3 in NRW) 

• weiterhin gesteigerte Unterhaltspflicht  der Eltern (§ 1603 Abs. 

2 Satz 2 BGB)  

 

Nicht  pr ivilegiert  ist  ein Kind dann, 

 

• wenn eine der o. g. Voraussetzungen nicht  erfüllt  ist  ( z.B. 

Vollj ähr iger in Ausbildung, lebt  in einer eigenen Wohnung, 

Student  etc.)  
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Folgen der Nichtpr iv ilegierung:  

 

• nachrangiger Anspruch nach § 1609 BGB 

• m indestens angemessener Selbstbehalt  der Eltern 

• keine gesteigerte Unterhaltspflicht  der Eltern 

 

 

Rangfolge 

 

Jürgen Soyka, Die Berechnung des Volljähr igenunterhaltes, 

2 0 0 4 , 1 8 7 , Rdnr. 1 6 3 : 

 

„Rangfolgen t reten insbesondere auf, wenn der barunterhaltspflicht ige 

Elternteil neben dem  Vollj ähr igenunterhalt  für Ehegat tenunterhalt  und 

Unterhalt  m inderjähr iger Kinder aufzukom men hat . Sie werden aktuell, 

wenn der Unterhalt sverpflichtete mehreren Unterhaltsberecht igten 

dem Grunde nach Unterhalt  schuldet .  

Solange er in der Lage ist , sämt liche Unterhaltsansprüche zu erfüllen, 

wirken sich die Rangverhältnisse nicht  aus.  

 

Der Nachrang eines Unterhaltsberecht igten kommt erst  dann zum Tra-

gen, wenn die Einkünfte des Unterhaltsverpflichteten nicht  ausreichen, 

den angemessenen Unterhalt  aller Berecht igten und seinen eigenen 

Bedarf sicherzustellen.“  
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§ 1609 BGB regelt  die Rangverhältnisse mehrerer Unterhaltsberecht ig-

ter dann wie folgt :  

 

1. Rang  

• das m inderjährige unverheiratete Kind (§ 1609 Nr.1 BGB) , 

• das vollj ähr ige pr iv ilegierte Kind (§§ 1603 Abs. 2 Satz 2, 

1609 Nr.1 BGB)  

 

2. Rang 

• Elternteile, die wegen der Bet reuung eines Kindes unterhalts-

berecht igt  sind oder im  Fall einer Scheidung wären (§ 1609 

Nr.2 BGB) ,  

• Ehegat ten und geschiedene Ehegat ten bei einer Ehe von   

langer Dauer;  

• bei der Feststellung einer Ehe von langer Dauer sind auch 

Nachteile im  Sinne des § 1578b Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB zu 

berücksicht igen (§ 1609 Nr.2 BGB)  

• Lebenspartner (§ 16 Lebenspartnerschaftsgesetz)  

 

3. Rang 

• Ehegat ten und geschiedene Ehegat ten, die nicht  unter Num-

mer 2 fallen (§ 1609 Nr.3 BGB)  

• Lebenspartner (§ 16 Lebenspartnerschaftsgesetz)  

 

4. Rang 

• das nicht  pr iv ilegierte vollj ähr ige und das m inderjähr ige ver-

heiratete Kind (§ 1609 Nr.4 BGB)  

 

5. Rang 

• Enkelkinder und weitere Abkömmlinge (§ 1609 Nr.5 BGB)  
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6. Rang 

• Eltern (§ 1609 Nr.6 BGB)  

 

7. Rang 

• weitere Verwandte der aufsteigende Linie;  unter ihnen gehen 

die Näheren den Ent fernteren vor (§ 1609 Nr.7 BGB)  

 
 

Höhe des Unterhaltes 

 

Bedürft igkeit  

 

Die Bedürft igkeit  or ient iert  sich an der Best im mung des § 1602 Abs. 1 

BGB. Eigenes Einkom men und evt l. auch Vermögen sind vom vollj ähr i-

gen Kind vorrangig einzusetzen (§ 1603 Abs. 2, Satz 3 BGB) . 

 

Vollj ähr ige Kinder haben grundsätzlich nur Anspruch auf eine  Ausbil-

dung /  ein  Studium und nicht  auf mehrere. Haben Eltern ihrem Kind 

eine den Begabungen und Fähigkeiten sowie den Leistungswillen ent -

sprechende Ausbildung /  Studium finanziert , haben sie ihre Unterhalts-

verpflichtung erfüllt .  Davon gibt  es Ausnahmen, die an besondere   

Voraussetzungen geknüpft  sind (BGH in FamRZ 2006, 1100 ff., Az. XI I  

ZR 54/ 04) . 

 

Das vollj ähr ige Kind ist  verpflichtet , die Ausbildung /  das Studium ziel-

st rebig zu bet reiben. Kommt es dieser Obliegenheit  nicht  nach, gilt  es 

nicht  als bedürft ig. 
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Bedarf 

 

Der Unterhaltsbedarf r ichtet  sich nach § 1610 BGB. Die Leit linien des 

OLG Düsseldorf sehen für Vollj ähr ige, die noch im  Haushalt  der Eltern 

oder eines Elternteils wohnen, für deren Bedarf in der Regel die 4.   

Altersstufe der Düsseldorfer Tabelle vor. 

 

Mit  Eint r it t  der Vollj ährigkeit  sind beide  Eltern barunterhaltspflicht ig. 

Der Bedarf errechnet  sich grundsätzlich nach dem zusammengerech-

neten bereinigten Net toeinkommen der Eltern. Bei der Bemessung des 

Unterhaltes nach der 4. Altersstufe der Düsseldorfer Tabelle ent fällt  

eine Höhergruppierung bzw. eine Herabstufung. 

 

I st  nur ein Elternteil leistungsfähig, bem isst  sich der Bedarf des Voll-

j ährigen nach dem Einkommen dieses Elternteils. I n diesem Fall ist  

eine Höhergruppierung bzw. Herabstufung vorzunehmen.  

 

Für vollj ähr ige Kinder m it  eigenem Haushalt  ist  ein Bedarf i.  H. v. 

670,-  € anzusetzen. I n den Bedarfsbet rägen sind Beit räge zur Kran-

ken-  und Pflegeversicherung sowie Studiengebühren nicht  enthalten 

(Anmerkungen 7 und 9 der Düsseldorfer Tabelle, Stand 01.01.2013) . 

 

Diese Kosten stellen Mehrbedarf dar. Bzgl.  der enthaltenen Kosten der 

Unterkunft  und Heizung sowie der ausbildungs-  bzw. berufsbedingten 

Aufwendungen wird auf die unterschiedlichen Leit linien der Oberlan-

desgerichte (OLG)  Düsseldorf, Hamm und Köln verwiesen. 
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Auf den Unterhaltsbedarf des Vollj ähr igen sind u. a. folgende Einkünfte 

anzurechnen:  

 

• Ausbildungsvergütung ( je nach OLG verm indert  um ausbil-

dungsbedingte Aufwendungen, Anm. 8 DT)  

• Einkünfte aus Vermögen (unter Berücksicht igung von Schon-

vermögen, z. B. § 12 Abs. 2 Nr. 1 SGB I I )  

• BAföG /  BAB 

• Kindergeld in voller Höhe (§ 1612 b Abs. 1 Nr. 2 BGB)  

 

 

Berechnung des Unterhaltsanspruchs 

 

Die Eltern sind dem vollj ähr igen Kind gegenüber barunterhaltspflicht ig. 

Grundsätzlich haften sie anteilig nach ihren Einkommens-  und Vermö-

gensverhältnissen (Quot ierung, §1606 Abs. 3 Satz 1 BGB)  für den 

Restbedarf des vollj ährigen Kindes, wenn sie leistungsfähig sind.  

 

 

Berechnung der Haftungsanteile  

 

Für die Berechnung der Haftungsanteile ist  das jeweilige anrechenbare 

Einkommen der Eltern um den angemessenen bzw. notwendigen     

Eigenbedarf und ggf. vorrangige Unterhaltspflichten zu m indern. 

 

Der den Eltern zustehende angemessene Eigenbedarf (Selbstbehalt ,    

§ 1603 Abs. 1 BGB) , bet rägt  in der  Regel m indestens 1 .2 0 0 ,-  €   

(DT Stand 01.01.2013, Anm. 5;  Wendl /  Dose 8. Auflage, § 2, Rand-

nummer 595 ff.) .  

 

Bei pr iv ilegierten vollj ährigen Kindern wird der angemessene Eigenbe-

darf bis zum  notwendigen Selbstbehalt  von 1000,-  € nur (DT Stand 

01.01.2013 Anm . 5)  herabgesetzt , wenn der Bedarf des Kindes nach 

der 1. Einkommensgruppe nicht  sicher gestellt  ist , bzw. im  Mangelfall 
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(OLG Düsseldorf, OLG Hamm). Das OLG Köln führt  hier den allgemei-

nen Bedarf des Kindes an. 

  

Bei m inderjähr igen unverheirateten und ihnen gleich gestellten vollj äh-

r igen Kindern sind die anrechenbaren Einkommen der Eltern außerdem 

wegen gleichrangiger Unterhaltspflichten und bei anderen vollj ährigen 

Kindern um die vorrangigen Unterhaltspflichten zu kürzen (Ziffer 13.3 

Leit linien OLG Düsseldorf, Hamm, kein Hinweis in den Kölner Leit li-

nien) . I nsoweit  ist  das priv ilegierte vollj ährige Kind gegenüber seinen 

m inderjähr igen Geschwistern nicht  mehr gleich gestellt  ( siehe        

Beispiel 2) .  

 

Dieses Verfahren wird ziv ilrecht lich als „Vorwegabzug“  bezeichnet . Der 

Vorwegabzug darf nicht  zu einem unbilligen Ergebnis führen, z. B. bei 

der Berücksicht igung nicht  gemeinsamer m inderjähriger Kinder. I m 

Mangelfall erfolgt  grundsätzlich kein Vorwegabzug (s. Niepmann/  

Schwamb, 12. Auflage, Randnummern 19, 1051 und 10) . Angesichts 

des Wandels in der Rechtsauffassung bei Wendl/ Dose in der 8. Aufla-

ge, Randnummer 556, 557, 598, die in dieser Arbeits-  und Orient ie-

rungshilfe bereits seit  der Unterhaltsreform am 01.01.2008 umgesetzt  

wird, sollten die Ziffern 13.3 der OLG-Leit linien diesen Erfordernissen 

angepasst  werden. Demnach ist  zunächst  von den Unterhaltsansprü-

chen aller Berecht igten (Anm. 1 DT)  auszugehen. I st  deren Bedarf 

auch in Gruppe 1 der DT nicht  mehr gedeckt , kommt es zur Rangfolge 

des § 1609 BGB. 

 

Die Quot ierung ent fällt , wenn nur ein Elternteil leistungsfähig ist .  Dann 

best immt  sich der Anspruch des Kindes nur nach dem Einkomm en die-

ses einen leistungsfähigen Elternteils (siehe Beispiele 9.3 und 9.5) . 
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Kontrollberechnung  

 

Das Ergebnis der Berechnung der Haftungsanteile ist  stets auf seine 

Angemessenheit  zu überprüfen.  

Ein Elternteil hat  höchstens den Unterhalt  zu leisten, der  sich 

allein nach seinem  Einkom m en ergibt  (Leit linien 13.1 Satz 5 OLG 

Düsseldorf, Stand 01.01.2013, siehe Beispiel 3) . 

 

Die Umstände des Einzelfalls erfordern eine Abwägung zwischen dem 

Recht  des Kindes auf eine Erstausbildung und dem Recht  der Unter-

haltspflicht igen auf eine angemessene Lebensführung.  

 

Der den Eltern zustehende angemessene Eigenbedarf (Selbstbehalt ,    

§ 1603 Abs. 1 BGB), bet rägt  in der Regel m indestens 1 .2 0 0 ,-  €  

(Anm. 5 DT, Stand 01.01.2013) .  

 

Eine Erhöhung dieses Bet rages kommt vor allem in Bet racht  z.B. 

(Wendl/ Dose 8. Auflage, § 2, Randnummer 550 -  554) :  

 

• in Abitur-Lehre-Studium Fällen  

• erneute Unterhaltsbedürft igkeit  des vollj ährigen Kindes nach 

Abschluss einer Ausbildung 

• Wohnkosten des Unterhaltspflicht igen 

• krankheitsbedingter Mehrbedarf des unterhaltspflicht igen    

Elternteils 

 

Weitere Umstände können ebenfalls zu einer Erhöhung des angemes-

senen Selbstbehalts entsprechend der Lebensstellung des Pflicht igen 

führen. Kriter ium hierfür können die Bedarfskont rollbet räge der Düs-

seldorfer Tabelle sein. Siehe z.B. Urteil des BGH vom 26.02.1992,    

Aktenzeichen XI I  ZR 93/ 91 (FamRZ 1992, 795) . Es wird auf die Bei-

spiele 6 – 9 verwiesen. 
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Besonderheiten 

 

I m  Bedarfsfall erhält  der j unge Vollj ähr ige I nformat ionen über die 

Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen und verfahrensrecht liche 

Maßnahmen ( inkl. Verfahrenskostenhilfe, Beratungskostenübernahme) . 

 

Dazu gehören Hinweise auf:   

• seine Obliegenheit , die Schul- , Berufsausbildung oder das 

Studium  zielst rebig und in einem angemessenen Zeit raum 

abzuschließen 

• den Unterhaltst itel 

o Gemäß § 244 FamFG gilt  der dynam ische Unterhaltst i-

tel über die Minderjährigkeit  hinaus, wenn er nicht  auf 

die Vollendung des 18. Lebensjahres begrenzt  wurde. 

Die Zwangsvollst reckung aus diesem Titel ist  möglich. 

Der priv ilegierte Vollj ährige wurde dem m inderjährigen 

Kind ab 01.01.2008 in der Zwangsvollst reckung gleich-

gestellt  (§ 850d Abs. 2 ZPO) .   

o Der Unterhaltsanspruch ab Vollj ähr igkeit  kann nach     

§ 59 Abs. 1 Nr.3 SGB VI I I  bis zur Vollendung des 21. 

Lebensjahres durch das Jugendamt beurkundet  wer-

den. 

• die geänderte Rangfolge ab Vollj ähr igkeit  ( s. Punkt  6)  

• die beiderseit ige Barunterhaltspflicht  der Eltern (s. Punkt  7.2)  

• ein mögliches gericht liches Verfahren gegen die Eltern (An-

waltszwang § 114 FamFG)  

• den jeweils zuständigen Gerichtsstand (§ 232 Abs. 1 Nr.2 und 

Abs. 3 Nr.2 FamFG)  

• die Verjährung (§ 197 Abs. 2 BGB)  

o Die Frist  bet rägt  für  t itulier te Ansprüche drei Jahre 

nach Vollendung des 21.Lebensjahres des Kindes        

(§ 207 Abs. 1 Nr.2b BGB)  
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• die Verwirkung rückständiger Ansprüche (§ 242 BGB) .  

o Damit  der Anspruch nicht  verwirkt , ist  m indestens ein 

jährliches Tät igwerden gegenüber dem Schuldner     

erforderlich (z.B. Zahlungsaufforderung, Zwangsvoll-

st reckung) . 

• die Beschränkung oder den Wegfall der Verpflichtung  

(§ 1611 BGB) . 

 

 

Beispiele 

Hinw eis:  

 

Es wurde grundsätzlich m it  einer Stufe pro Unterhaltsberecht igte      

auf – oder abgestuft .  

 

Grundlage der Berechnungen sind die Düsseldorfer Leit linien und die 

Anmerkungen zur Tabelle. 

 
 
Abkürzungsverzeichnis 

 

Anm. DT Anmerkung Düsseldorfer Tabelle 

BDK Bedarfskont rollbet rag 

DT Düsseldorfer Tabelle 

EK Einkommen 

Gr. Gruppe in der Düsseldorfer Tabelle 

mdj  m inderjähr iges Kind 

OLG Oberlandesger icht  

priv. Vollj .  pr iv ilegiertes vollj ähr iges Kind 

UH  Unterhalt  
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9 .1   Unterhaltsanspruch des volljähr igen pr ivilegierten Kindes 

Gemeinsames pr iv ilegiertes vollj ähr iges Kind, keine weiteren Verpflich-
tungen 

Vater:  2.450 € bereinigtes Einkomm en 
Mut ter:  1.250 € bereinigtes Einkomm en 

Summe:  3.700 € 
Summe bereinigtes 
Einkommen 

Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  664 €  
   
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  664 € Gr. 7 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bereinigter Bedarf:  480 €  
 
 
Haftungsanteile der Eltern: 
 Vater Mut ter  
Bereinigtes Einkomm en:  2.450 € 1.250 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € -  1.200 €  
Verfügbares Einkomm en:  1.250 € 50 €  
Zur Verfügung stehendes  
Einkommen in Summ e:  

1.350 € 
 

 
Quot ierung :  
Haftungsanteil Vater:  480 x 1.250 :  1.300 =  462 € 
Haftungsanteil Mut ter:  480 x 50 :  1.300 =  18 € 
  
Kontrollberechnung Vater: 
Tabellenbedarf:  586 € Gr. 4 DT +  1 Stufe =  Gr. 5 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  402 €  
   
Vergleich Bedarfskontrollbetrag ( BDK) : 
Einkommen:  2.450 € 
BDK Gr. 5:  -  1.400 € 
Verfügbares Einkomm en:  1.050 € 
  
Fazit : Vater  m uss nur 4 0 2  €  Unterhalt  zahlen  
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Volljährigenunterhalt  

 

Kontrollberechnung Mut ter: 

Tabellenbedarf:  513 € Gr. 1 DT +  1 Stufe =  Gr. 2 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  329 €  
   
Vergleich Bedarfskontrollbetrag ( BDK) : 
Einkommen:  1.250 €  
BDK Gr. 5 -  1.100 €  
Verfügbares Einkomm en:  150 €  
   
Fazit : Mut ter  kann ihren Haftungsanteil von 1 8  €  Unterhalt   

zahlen  
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9 .2 .1  Unterhaltsanspruch eines pr ivilegierten jungen Volljähr i-

gen m it  Durchführung des Vorw egabzugs ( siehe Punkt  

7 .3 .1 )  OLG Düsseldorf und Ham m  

 

Gemeinsame Kinder;  16 J. und pr iv. Vollj ähriger, beide leben bei der 
Mut ter 

Vater:  1.800 € bereinigtes Einkomm en 
Mut ter:  1.300 € bereinigtes Einkomm en 

Summe:  3.100 € 
Summe bereinigtes  
Einkommen 

Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  664 €  
   
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  586 € Gr. 5 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bereinigter Bedarf:  402 €  
   
   
Haftungsanteile der Eltern ( m it  Vorw egabzug) : 
 Vater Mut ter  
Bereinigtes Einkomm en:  1.800 € 1.300 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € -  1.200 €  
UH mdj . Kind Gr. 2 DT -  356 €   
Zur Verfügung stehendes  
Einkommen:  

244 € 100 € 
 

Zur Verfügung stehendes  
Einkommen in Summ e:  

344 € 
 

 
OLG Düssseldorf:  

Nr. 13.3. Satz 3:  Kein notwendiger SB, da Bedarf nach der ersten    
EK-Gruppe (304 €)  sicher gestellt  ist  
 
Quot ierung :  
Haftungsanteil Vater:  402 x 244 :  344 =  285 € 
Haftungsanteil Mut ter:  402 x 100 :  344 =  117 € 
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Volljährigenunterhalt  

Kontrollberechnung Vater: 

 

Ein Elternteil hat  höchstens den Unterhalt  zu leisten, der sich allein 
nach   seinem Einkom men ergibt !  

 

Tabellenbedarf:  513 € Gr. 2 DT, 4. Altersstufe 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  329 €  
   
   
Vergleich Bedarfskontrollbetrag ( BDK)  

Einkommen 1.800 €  
UH vollj .  Kind -  329 €  
UH 16j . Kind Gr. 2 DT -  356 € (448 € -  92 €)  

Verfügbares Einkomm en 1.115 € 
Vergleich BDK Gr. 2:   
1.100 € 

 

Fazit : I n Gr. 2  DT le istungsfähig; aber Vater  m uss nur seinen 

Haftungsanteil von 2 8 5  €  Unterhalt  zahlen. 
 

 

Kontrollberechnung Mut ter: 

Tabellenbedarf:  488 € Gr. 1 DT. 4. Altersstufe 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  304 €  
   
Vergleich Bedarfskontrollbetrag ( BDK) : 
Einkommen:  1.300 €  
BDK Gr. 1 -  1.000 €  
Verfügbares Einkomm en:  300 €  
   
Fazit : Mut ter  ist  bis zu 3 0 0  €  le istungsfähig; m uss aber nur   

ihren Haftungsanteil von 1 1 7  €  Unterhalt  zahlen.  
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9 .2 .2   Unterhaltsanspruch eines pr ivilegierten jungen Volljähr i-

gen m it  Durchführung des Vorw egabzugs ( siehe Punkt  7 .3 .1 )  

OLG Köln  

 

Gemeinsame Kinder;  16 J. und pr iv. Vollj ähriger, beide leben bei der 
Mut ter 

Vater:  1.800 € bereinigtes Einkomm en 
Mut ter:  1.300 € bereinigtes Einkomm en 

Summe:  3.100 € 
Summe bereinigtes 
Einkommen 

Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  664 €  
   
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  586 € Gr. 5 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bereinigter Bedarf:  402 €  
   
   
Haftungsanteile der Eltern ( m it  Vorw egabzug) : 
 Vater Mut ter  
Bereinigtes Einkomm en:  1.800 € 1.300 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € -  1.200 €  
UH mdj . Kind Gr. 2 DT -  356 €   
Zur Verfügung stehendes  
Einkommen:  

244 € 100 € 
 

Zur Verfügung stehendes  
Einkommen in Summ e:  

344 € 
 

 
OLG Köln 

Ziff. 13.3:  Herabsetzung auf den notwendigen Selbstbehalt , da der  
Bedarf des Vollj ährigen nach Gruppe 5 sonst  nicht  gedeckt  ist .  
 

 

Neuberechnung: Haftungsanteile der  Eltern  

( m it  Vorw egabzug) : 
 Vater Mut ter  
Bereinigtes Einkomm en:  1.800 € 1.300 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.000 € -  1.000 €  
UH mdj . Kind Gr. 2 DT -  356 €   
Zur Verfügung stehendes  
Einkommen:  

444 € 300 € 
 

Zur Verfügung stehendes  
Einkommen in Summ e:  

744 € 
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Volljährigenunterhalt  

 
Quot ierung :  
Haftungsanteil Vater:  402 x 444 :  744 =  240 € 
Haftungsanteil Mut ter:  402 x 300 :  744 =  162 € 
 

 

Kontrollberechnung Vater: 

 

Ein Elternteil hat  höchstens den Unterhalt  zu leisten, der sich allein 
nach   seinem Einkom men ergibt !  

Tabellenbedarf:  513 € Gr. 2 DT, 4. Altersstufe 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  329 €  
   
   
Vergleich Bedarfskontrollbetrag ( BDK)  

Einkommen 1.800 €  
UH vollj .  Kind -  329 €  
UH 16j . Kind Gr. 2 DT -  356 € (448 € -  92 €)  

Verfügbares Einkomm en 1.115 € 
Vergleich BDK Gr. 2:  
1.100 € 

 

Fazit : I n Gr. 2  DT le istungsfähig; aber Vater  m uss nur seinen 

Haftungsanteil von 2 4 0  €  Unterhalt  zahlen. 
 

 

Kontrollberechnung Mut ter: 

Tabellenbedarf:  488 € Gr. 1 DT. 4. Altersstufe 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  304 €  
   
   
Vergleich Bedarfskontrollbetrag ( BDK) : 
Einkommen:  1.300 €  
BDK Gr. 1 -  1.000 €  
Verfügbares Einkomm en:  300 €  
   
Fazit : Mut ter  ist  bis zu 3 0 0  €  le istungsfähig; m uss aber nur    

ihren Haftungsanteil von 1 6 2  €  Unterhalt  zahlen.  
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9 .3   Leistungsfähigkeit  nur eines Elternteils ( s. Punkt  7 .3 .1 )  

 
Gemeinsames pr iv ilegiertes vollj ähr iges Kind, lebt  bei der Mut ter 
 
Vater:  1.350 € bereinigtes Einkomm en 

Mut ter:  800 € 
bereinigtes Einkomm en 
(unter Selbstbehalt )  

Summe:  3.100 € 
Summe bereinigtes 
Einkommen 

 
Der Vater haftet  alleine nach Gruppe 1 DT +  1 Stufe =  Gr. 2 DT 
   
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  513 € Gr. 2 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bereinigter Bedarf:  329 €  
 
 
Kontrollberechnung: 

 

Bereinigtes Einkomm en:  1.350 €  
BDK Gr. 2:  -  1.100 €  
Verfügbares Einkomm en:  250 € Rückstufung in Gr. 1 
 
 
Neuberechnung: 

 
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  488 €  
Abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Anspruch Vollj ähr iger:  304 €  
 
 
Kontrollberechnung: 

 
Bereinigtes Einkomm en:  1.350 €  
BDK Gr. 2:  -  1.000 €  
Verfügbares Einkomm en:  350 €  
 
 
 
Fazit : Aufgrund der alleinigen Haftung des Vaters hat  er  nur 

3 0 4  €  Unterhalt  zu zahlen. 



 

27 

 

 

Volljährigenunterhalt  

 

9 .4   Mangelfall 

3 Kinder:  ein gemeinsames, pr iv ilegiertes vollj . Kind, 2 weitere Kinder 
des Vaters, 2 u. 7 Jahre 

 
Vater:  1.350 € bereinigtes Einkomm en 
Mut ter:  1.150 € bereinigtes Einkomm en 
Summe:  2.500 € =  Gr. 4 DT 
   
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  562 € Gr. 4 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bereinigter Bedarf:  378 €  
   
Haftungsanteile der Eltern ( ohne Vorw egabzug,. da keine    

gem einsam en m inderj . Kinder) : 
 Vater Mut ter  
Bereinigtes Einkomm en:  1.350 € 1.150 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € -  1.200 €  
Zur Verfügung stehendes  
Einkommen:  

150 € -  50 € 
 

 
Ziff. 13.3:  Herabsetzung auf den notwendigen Selbstbehalt , da der  
Bedarf nicht  sicher gestellt  ist .  
 
 
Haftungsanteile der Eltern ( ohne Vorw egabzug, da keine gem ein-

sam en m inderj . Kinder) : 
 Vater Mut ter  
Bereinigtes Einkomm en:  1.350 € 1.150 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.000 € -  1.000 €  
Zur Verfügung stehendes  
Einkommen:  

350 € 150 € 
 

Zur Verfügung stehendes  
Einkommen in Summ e:  

500 € 
 

 

 

 

Quot ierung :  
Haftungsanteil Vater:  378 x 350 :  500 =  265 € 
Haftungsanteil Mut ter:  378 x 150 :  500 =  113 € 
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Kontrollberechnung Vater: 

Anspruch 2j . Kind:  225 € Gr. 1 DT (317 – 92)  
Anspruch 7j . Kind:  272 € Gr. 1 DT (364 – 92)  
Anspruch priv.  
Vollj ähr iger:  

304 € 
Gr. 1 DT 4. Altersstufe 
(488 – 184 =  304)  

Gesamtansprüche:  801 €  
   
Der Anspruch der Kinder ist  höher als die Verteilungsmasse – som it  
ein Mangelfall.  
   
   
Mangelverteilung:   
Kind 1:  225 x 350 :  801 =  98 € 
Kind 2:  272 x 350 :  801 =  119 € 
Pr iv. Vollj ähr iger:  304 x 350 :  801 =  133 € 
Summe der  
Mangelverteilung:  

350 € 

   
   
Kontrollberechnung Mut ter:  
Gr. 1 +  1 Stufe =  Stufe 2:  513 €  
Abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  329 €  
   
Bereinigtes Einkomm en:  1.150 €  
BDK:  -  1.100 €  
Verteilungsmasse:  50 €  
   
Die Verteilungsmasse von 50 € reicht  nicht  aus, um den Unterhalt  von 
329 € zu decken. Die Folge ist  die Rückstufung um 1 Stufe in Gruppe 1 
DT 
 

Rückstufung Gr. 1 DT:  488 €  
Abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  304 €  
   
Bereinigtes Einkomm en:  1.150 €  
BDK:  -  1.000 €  
Verteilungsmasse:  150 €  
 

Fazit : Mut ter  kann den Haftungsanteil von 1 1 3  €  zahlen; Vater  

zahlt  für  volljähr iges Kind 1 3 3  €  
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Volljährigenunterhalt  

9 .5   Ein Elternteil kann den Bedarf alleine decken 

 

Vater:  1.850 € bereinigtes Einkomm en 
Mut ter:  1.100 € bereinigtes Einkomm en 

Summe:  2.950 € 
Summe bereinigtes  
Einkommen 

   
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  586 € Gr. 5 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bereinigter Bedarf:  402 €  
   
 
Leistungsfähigkeit  der  Eltern: 

 Vater Mut ter  
Bereinigtes Einkomm en:  1.850 € 1.100 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € -  1.200 €  
Zur Verfügung stehendes  
Einkommen:  

650 € -  100 € 
 

    
Der Vater kann unter Berücksicht igung des angemessenen Selbstbehal-
tes von m indestens 1.200 € den Bedarf des Kindes alleine decken. Die 
Mut ter muss sich den notwendigen Selbstbehalt  nicht  zurechnen lassen 
(§ 1603 Abs. 2 S. 3 BGB) . 
 
 
Kontrollberechnung: 
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  537 € Gr. 2 +  1 Stufe =  Gr. 3 DT 
Abzügl. Kindergeld:  -  1.184 €   
Bedarf pr iv. Vollj ähr iger:  353 €   
 
 
Vergleich BDK: 
Einkommen:  1.850 €   
BDK Gr. 3 -  1.200 €   
Verfügbares Einkomm en:  650 €   
 
Fazit : Aufgrund der alleinigen Haftung des Vaters hat  er  3 5 3  €  

Unterhalt  zu zahlen. 
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9 .6   Unterhaltsanspruch eines nicht  pr ivilegierten jungen Voll-

jähr igen 

Vater wieder verheiratet ;  Ehefrau erzielt  kein Einkommen, aus neuer 
Ehe 3 Kinder:  9, 11 und 13 Jahre alt ;  aus 1. Ehe m it  Mut ter ein ge-
meinsames vollj ähr iges Kind (Ausbildungsvergütung 300 €) , lebt  bei 
der Mut ter 

 

Vater:  2.950 € bereinigtes Einkomm en 

Mut ter:  1.000 € 
bereinigtes Einkomm en 
(Selbstbeh. 1.200 €, 
Anm. DT 5)  

   
Wegen der Leistungsunfähigkeit  der Mut ter bem isst  sich der Unter-
haltsanspruch nur nach dem anrechenbaren Einkommen des Vaters. 
   

Bedarf Vollj ähr iger:  513 € 
Gr. 5 – 3 Stufen =  Gr. 2 DT |  
(300 € -  90 € ausbildungs-
bedingter Mehrbedarf)  

Abzügl. eig. Einkomm en:  -  210 €  
Abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bereinigter Bedarf:  119 €  
 
 
Ansprüche aller  Berecht igten: 

Anspruch 9j . Kind:  288 € 
Gr. 5 – 3 Stufen =  Gr. 2 DT 
(383-  95)  KG für das  3. Kind!  

Anspruch 11j . Kind:  291 € dto. (383 – 92)  
Anspruch 13j . Kind:  356 € dto. (448 – 92)  

Anspruch Ehefrau:  960 € 
Anmerkung B VI  DT, daher 
keine 3/ 7 Methode 

Anspruch Vollj ähr iger:  119 €  
Summe der Ansprüche:  2.014 €  
   
   
Kontrollberechnung Vater: 
Einkommen:  2.950 €  
m ind. angem. Selbst -
behalt  

-  1.200 € 
Siehe Punkt  7.3.2 –BDK 
zu niedr ig 

Gesamtansprüche:  -  2.014 €  
Summe:  -  264 €  
   
Fazit : Der Vater  ist  in Gr. 2  unter  W ahrung seines Selbstbehal-

tes nicht  in der  Lage, die Ansprüche der Berecht igten zu erfül-

len. Daher w ird in die Gruppe 1  der  DT herabgestuft . 
Bei der  Einstufung sind alle Berecht igten einzubeziehen. Alle 

sind gleichrangig, solange   Gr. 1  der  DT nicht  unterschrit ten 

w ird  ( Anm . 1  DT) . Erst  im  Mangelfall ist  der  Anspruch der 
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Volljährigenunterhalt  

m inderjährigen Kinder und der ihnen gleich gestellten pr ivile-

gierten volljähr igen Kinder vorrangig. 

 

 

Ansprüche aller  Berecht igten: 

Anspruch 9j . Kind:  269 € Gr. 1 DT (364 – 95)  
Anspruch 11j . Kind:  272 € dto. (364 – 92)  
Anspruch 13j . Kind:  334 € dto. (426 – 92)  

Anspruch Ehefrau:  960 € 
Anmerkung B VI  DT, daher 
keine 3/ 7 Methode 

Anspruch Vollj ähr iger:  94 € 
488 € ./ . 184 € KG ./ .  210 € 
EK =  94 € 

Summe der Ansprüche:  1.929 €  
 

 

Kontrollberechnung Vater  

Einkommen:  2.950 €  
angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € m indestens, siehe Punkt  7.3.2 
Gesamtansprüche:  -  1.929 €  
Summe:  -  179 €  
 

Fazit : Der Vater  ist  in Gruppe 1  unter  W ahrung seines Selbst -

behaltes nicht  in der  Lage, die Ansprüche aller  Berecht igten zu 

erfüllen. Nach der Rangfolge des §  1 6 0 9  BGB w erden zunächst  

die Unterhaltsansprüche der vorrangig Berecht igten berück-

sicht igt . Das volljähr ige Kind hat  evt l. einen Restanspruch in 

Höhe der verbleibenden Differenz. Ergibt  sich eine solche 

nicht , hat  das volljähr ige Kind keinen Unterhaltsanspruch. 

 

 

Ansprüche aller  Berecht igten –  ohne den Volljähr igen 

Anspruch 9j . Kind:  269 € Gr. 1 DT (364 – 95)  
Anspruch 11j . Kind:  272 € dto. (364 – 92)  
Anspruch 13j . Kind:  334 € dto. (426 – 92)  

Anspruch Ehefrau:  960 € 
Anmerkung B VI  DT, daher 
keine 3/ 7 Methode 

Summe der Ansprüche:  1.835 €  
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Anspruchserm it t lung des Volljähr igen 

 Vater  

Einkommen:  2.950 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € Mindestens, siehe Punkt  7.3.2 
Gesamtansprüche:  -  1.835 €  
Summe:  -  85 €  
   
Fazit : Nach der Rangfolge des §  1 6 0 9  BGB kann das volljähr ige 

Kind keinen Unterhaltsanspruch realisieren. 
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Volljährigenunterhalt  

 

 

9 .7  Unterhaltsanspruch eines nicht  pr ivilegierten jungen 

Vollähr igen m it  eigenem  Haushalt ; Rangfolge 

 
 
Vater wieder verheiratet ;  Ehefrau erzielt  kein Einkommen, aus neuer 
Ehe 2 Kinder:  9 u. 13  Jahre alt ;  aus 1. Ehe m it  Mut ter (kein nachehe-
licher Unterhaltsanspruch)  ein gemeinsames vollj ähr iges Kind (Stu-
dent , eigener Haushalt )  
 
Vater:  2.869 € bereinigtes Einkomm en 

Mut ter:  1.000 € 
bereinigtes Einkomm en 
(Selbstbeh. 1.200 €, 
Anm. DT 5)  

Wegen der Leistungsunfähigkeit  der Mut ter bem isst  sich der Unter-
haltsanspruch nur nach dem  anrechenbaren Einkommen des Vaters. 
 
 
Bedarf Vollj ähr iger:  670 € Anmerkung 7 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bereinigter Bedarf:  486 €  
 
 
Ansprüche aller  Berecht igten: 

Anspruch 9j . Kind:  309 € 
Gr. 5 – 2 Stufen =  Gr. 3 DT 
(401 – 92)  

Anspruch 13j . Kind:  377 € dto. (469 – 92)  

Anspruch Ehefrau:  960 € 
Anmerkung B VI  DT, daher kei-
ne 3/ 7 Methode 

Anspruch Vollj ähr iger:  486 €  
Summe der Ansprüche:  2.132 €  
 

 

Kontrollberechnung Vater: 

Einkommen:  2.869 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € Gleich dem BDK Gr. 3 
Gesamtansprüche:  -  2.132 €  
Summe:  -  463 €  
 

Fazit : Der Vater  ist  in Gruppe 3  unter  W ahrung seines Selbst -

behaltes nicht  in der  Lage, die Ansprüche der Berecht igten zu 

erfüllen. Es ist  offensicht lich, dass eine Bedarfsdeckung erst  in 

Gr. 1  der  DT m öglich w ird. Aus diesem  Grund ist  sofort  bis in 

die Gruppe 1  der  DT herabzustufen.  
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Ansprüche aller  Berecht igten: 
Anspruch 9j . Kind:  272 € Gr. 1 DT (364 -  92)  
Anspruch 13j . Kind:  334 € dto. (426 – 92)  

Anspruch Ehefrau:  960 € 
Anmerkung B VI  DT, daher  
keine 3/ 7 Methode 

Anspruch Vollj ähr iger:  486 € Eigener Haushalt  
Summe der Ansprüche:  2.132 €  
   
   
Kontrollberechnung Vater:  
Einkommen:  2.869 €   
Mind. angem. 
Selbstbehalt :  

-  1.200 €  
Gleich dem BDK Gr. 3 

Gesamtansprüche:  -  2.052 €   
Summe:  -  383 €  
   
Fazit : Der Vater  ist  in Gruppe 1  unter  W ahrung seines ange-

m essenen Selbstbehaltes nicht  in der  Lage, die Ansprüche der 

Berecht igten zu erfüllen.  

Nach der Rangfolge des §  1 6 0 9  BGB w erden zunächst  die An-

sprüche der vorrangig Berecht igten berücksicht igt . Das voll-

jähr ige Kind hat  evt l. e inen Restanspruch in Höhe der verblei-

benden Differenz. Ergibt  sich eine solche nicht , hat  das volljäh-

r ige Kind keinen Anspruch. 
 

 

Ansprüche vorrangig Berecht igter  ( ohne Anspruch des Vollj .) : 
Anspruch 9j . Kind:  272 € Gr. 1 DT (364 -  92)  
Anspruch 13j . Kind:  334 € dto. (426 – 92)  

Anspruch Ehefrau:  960 € 
Anmerkung B VI  DT, daher kei-
ne 3/ 7 Methode 

Summe der Ansprüche:  1.566 €  
 

 

Anspruchserm it t lung des Volljähr igen: 

 Vater  

Einkommen:  2.869 €   

Mind. Angem. 
Selbstbehalt :  

-  1.200 €  
mindestens, siehe Punkt  7.3.2  

Ansprüche Vorrangiger:  -  1.566 €  
Verbleibender An-
spruch:  

103 €  

   
Fazit : Der Vater  kann für  sein volljähr iges Kind 1 0 3  €  Unterhalt  

zahlen. 
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Volljährigenunterhalt  

9 .8  Unterhaltsanspruch eines nicht  pr ivilegierten jungen Voll-

jähr igen m it  eigenem  Haushalt ; diesm al m it  Quot ierung 

( Mut ter  hat  anrechenbares  Einkom m en)  und Rangfolge 

 

Vater wieder verheiratet ;  Ehefrau erzielt  kein Einkommen, aus neuer 
Ehe 2 Kinder:  9 u. 13  Jahre alt ;  aus 1. Ehe m it  Mut ter (kein nachehe-
licher Unterhaltsanspruch)  ein gemeinsames vollj ähr iges Kind (Stu-
dent , eigener Haushalt )  
 
Vater:  2.869 € bereinigtes Einkomm en 

Mut ter:  1.450 € 
bereinigtes Einkomm en 
(Selbstbeh. 1.200 €, Anm. DT 
5)  

Summe der Einkom-
men:  

4.319 € 
 

 
 
Bedarf Vollj ähr iger:  670 € Anmerkung 7 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Bereinigter Bedarf:  486 €  
 
 
Haftungsanteile der Eltern: 
 Vater Mut ter  
Bereinigtes Einkomm en:  2.869 € 1.450 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € -  1.200 €  
Zur Verfügung stehendes 
Einkommen:  

1.669 € 250 € 
 

Summe der zur Verfügung 
stehenden Einkommen:  

1.919 € 
 

 
 
Quot ierung :  
Haftungsanteil Vater:  486 x 1.669 :  1.919 =  423 € 
Haftungsanteil Mut ter:  486 x 250 :  1.919 =  63 € 
 
 
Kontrollberechnung Vater: 

Anspruch 9j . Kind:  309 € 
Gr. 5 – 2 Stufen =  Gr. 3 DT 
(401 – 92)  

Anspruch 13j . Kind:  377 € dto. (469 – 92)  

Anspruch Ehefrau:  960 € 
Anmerkung b VI  DT, daher kei-
ne 3/ 7 Methode 

Anspruch Vollj ähr iger:  486 €  
Summe der Ansprüche:  2.132 €  
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 Vater  
Einkommen:  2.869 €  
Mind. angem. 
Selbstbehalt :  

-  1.200 € 
Gleich dem BDK Gr. 3 

Gesamtansprüche:  -  2.132 €  
Ergebnis:  -  463 €  
   
Fazit : Der Vater  ist  in Gruppe 3  unter  W ahrung seines Selbst -

behaltes nicht  in der  Lage, die Ansprüche der Berecht igten zu 

erfüllen. Es ist  offensicht lich, dass eine Bedarfsdeckung erst  in 

Gr. 1  der  DT m öglich w ird. Aus diesem  Grund ist  sofort  bis in 

die Gruppe 1  der  DT herabzustufen. 
 

 

Ansprüche aller  Berecht igten: 

Anspruch 9j . Kind:  272 € Gr. 1 DT (364 – 92)  
Anspruch 13j . Kind:  334 € dto. (426 – 92)  

Anspruch Ehefrau:  960 € 
Anmerkung B VI  DT, daher kei-
ne 3/ 7 Methode 

Anspruch Vollj ähr iger:  486 € Eigener Haushalt  
Gesamtansprüche:  2.052 €  
   
   
Kontrollberechnung:   
 Vater  
Einkommen:  2.869 €  
Mind. angem. 
Selbstbehalt  

-  1.200 € 
Gleich dem BDK Gr. 3 

Gesamtansprüche:  -  2.052 €  
Summe:  -  383 €  
   
Fazit : Der Vater  ist  in Gruppe 1  unter  W ahrung seines ange-

m essenen Selbstbehaltes nicht  in der  Lage, die Ansprüche der 

Berecht igten zu erfüllen. Nach der Rangfolge des §  1 6 0 9  BGB 

w erden zunächst  die Ansprüche der vorrangig Berecht igten 

berücksicht igt . Das volljähr ige Kind hat  evt l. e inen Restan-

spruch in Höhe der verbleibenden Differenz. Ergibt  sich eine 

solche nicht , kann das volljähr ige Kind den Unterhaltsanspruch 

nicht  realisieren. 
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Volljährigenunterhalt  

 
Ansprüche vorrangig Berecht igter  ( ohne Anspruch des Volljäh-

r igen) : 
Anspruch 9j . Kind:  272 € Gr. 1 DT (364 – 92)  
Anspruch 13j . Kind:  334 € dto. (426 – 92)  

Anspruch Ehefrau:  960 € 
Anmerkung B VI  DT, daher kei-
ne 3/ 7 Methode 

Gesamtansprüche:  1.566 €  
   
 
Anspruchserm it t lung des Volljähr igen: 

 Vater  
Einkommen:  2.869 €  
Mind. angem. 
Selbstbehalt  

-  1.200 €  

Ansprüche Vorrangiger:  -  1.566 €  
verbleibender Anspruch 
Vollj ähr iger:  

103 €  

   
Fazit : Der Vater  kann für  sein volljähr iges Kind 1 0 3  €  Unterhalt  

zahlen. 

   
   
Kontrollberechnung Mut ter: 
 Mutter   
Einkommen:  1.450 €  
Mind. angem. 
Selbstbehalt :  

-  1.200 €  

Verbleibendes 
Einkommen:  

250 €  

 
Fazit : I n Erm angelung w eiterer  Unterhaltsverpflichtungen 

kann die Mut ter  entsprechend der Quot ierung den Haftungsan-

teil von 6 3  €  zahlen.  
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9 .9  Volljähr igenunterhalt  ( nicht  pr ivilegiert ) , Rangfolge 

 

Vater hat  m it  geschiedener Ehefrau (Einkommen 1.200 € kein eigener 
Unterhaltsanspruch) , ein gemeinsames vollj ähriges Kind (Student , ei-
gener Haushalt ) . Vater hat  2 weitere Kinder (1 u. 6 J.) .  Die Mut ter der 
m inderjähr igen Kinder lebt  m it  ihren Kindern in einem eigenen Haus-
halt . Sie hat  Anspruch auf Bet reuungsunterhalt .  
 

Vater:  2.500 € bereinigtes Einkomm en 
Mut ter:  1.250 € bereinigtes Einkomm en 
Summe der Einkom-
men:  

3.750 € 
 

 
 
Bedarf Vollj ähr iger:  670 € Anmerkung 7 DT 
abzügl. Kindergeld:  -  184 €  
Anspruch Vollj ähr iger:  486 €  
   
   
Haftungsanteile der Eltern: 

 Vater Mut ter  
Bereinigtes Einkomm en:  2.500 € 1.250 €  
Angem. Selbstbehalt :  -  1.200 € -  1.200 €  
Zur Verfügung stehendes 
Einkommen:  

1.300 € 50 € 
 

Summe der zur Verfügung 
stehenden Einkommen:  

1.350 € 
 

 
 
Quot ierung :  
Haftungsanteil Vater:  486 x 1.300 :  1.350 =  468 € 
Haftungsanteil Mut ter:  486 x 50 :  1.350 =  18 € 
 
 
Kontrollberechnung Vater: 

Anspruch 1j . Kind:  241 € 
Gr. 4 DT – 2 Stufen =  Gr. 2 
(333 – 92)  

Anspruch 6j . Kind:  291 € dto. (383 – 92)  
Anspruch § 1615 l BGB:  800 € Anmerkung DT D I I  
Anspruch Vollj ähr iger:  486 € eigener Haushalt  
Gesamtansprüche:  1.818 €  
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Volljährigenunterhalt  

 

 Vater  
Einkommen:  2.500 €  
Mind.angem. 
Selbstbehalt :  

-  1.200 €  

Gesamtansprüche:  -  1.818 €  
   
Fazit : Der Vater  ist  in Gruppe 2  unter  W ahrung seines Selbstbe-

haltes nicht  in der  Lage, die Ansprüche aller  Unterhaltsberech-

t igten zu erfüllen. Aus diesem  Grund ist  in die Gruppe 1  der  DT 

herabzustufen. 
 

 

Ansprüche aller  Berecht igten: 

Anspruch 1j . Kind:  225 € Gr. 1 DT (317 – 92)  
Anspruch 6j . Kind:  272 € dto. (364 – 92)  
Anspruch § 1615 l BGB:  800 € Anmerkung DT D I I  
Anspruch Vollj ähr iger:  486 €  
Gesamtansprüche:  1.783 €  
   
   
Kontrollberechnung Vater: 
Einkommen:  2.500 €  
m ind. angem. 
Selbstbehalt  

-  1.200 €  

Gesamtansprüche:  -  1.783 €  
Zusammen:  -  483 €  
   
Fazit : Der Vater  ist  auch in Gruppe 1  unter  W ahrung seines an-

gem essenen Selbstbehaltes nicht  in der  Lage, die Ansprüche 

der Berecht igten zu erfüllen. 

Nach der Rangfolge des §  1 6 0 9  BGB w erden zunächst  die An-

sprüche der vorrangig Unterhaltsberecht igten berücksicht igt . 

Das volljähr ige Kind hat  evt l. e inen Restanspruch in Höhe der 

verbleibenden Differenz. Ergibt  sich eine solche nicht , kann das 

volljähr ige Kind den Unterhaltsanspruch nicht  realisieren. 
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Ansprüche vorrangig Berecht igter  ( beim  Vater) : 
Anspruch 1j . Kind:  225 € Gr. 1 (317 – 92)  
Anspruch 6j . Kind:  272 € dto. (364 – 92)  
Anspruch § 1615 l BGB:  800 € Anmerkung DT D I I  
Gesamtansprüche:  1.297 €  
   
   
Verbleibender Anspruch des Volljähr igen: 
 Vater  
Einkommen:  2.500 €  
Mind. angem. 
Selbstbehalt  

-  1.200 €  

Ansprüche Vorrangiger:  -  1.297 €  
Anspruch Vollj ähr iger:  3 €  
   
Fazit : Der junge Volljähr ige kann von seinem  Vater  einen    

Restanspruch i. H. v. 3  €  ver langen. 
   
   
Kontrollberechnung Mut ter: 
Einkommen:  1.250 €  
m ind. angem. 
Selbstbehalt  

-  1.200 €  

Verbleibendes 
Einkommen:  

50 €  

   
Fazit : I n Erm angelung w eiterer  Unterhaltsverpflichtungen kann 

die Mut ter  entsprechend der Quot ierung den Haftungsanteil 

von. 1 8  €  zahlen. 
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Volljährigenunterhalt  

Diese Arbeits-  und Orient ierungshilfe w urde unter  besonderer  

Mitw irkung von: 

 

Angelika Haak- Dohm en 

Annet te Merten 

Hans-W erner Pütz 

Heinz Roos  

 

erstellt . 
 
 

Teilnehm er/ innen des Arbeitskreises, Stand 1 .1 0 .2 0 1 3  

 

Haak-Dohmen, Angelika Stadtverwaltung Aachen 

Hackbarth, Annerose Stadtverwaltung Schwerte 

Heinen, Sabine Städteregion Aachen 

Hinr ichs, Kirsten Stadtverwaltung Unna 

Korte, Ute Stadtverwaltung Bergkamen 

Krebs, Ant je LWL-Landesjugendamt West falen 

Luer, Hermann Stadtverwaltung Dortmund 

Lehmann, Mart ina Stadtverwaltung Niederkassel 

Merten, Annet te Stadtverwaltung Düsseldorf 

Ot ten, Jürgen Stadtverwaltung Marl 

Pütz, Hans Werner LVR-Landesjugendamt Rheinland 

Riemann, Anja Stadtverwaltung Schwelm  

Roos, Heinz adapt iertes Mitglied 

Runge, Evelyn Stadtverwaltung Bochum 

Schmitz, Christ ina Stadtverwaltung Unna 

Schuprit t ,  Roland Stadtverwaltung Duisburg 

Spitzlay, Ulr ike Stadtverwaltung Köln 

Thiele, Hilt rud Stadtverwaltung Duisburg 

Weddeling, Manfred Kreis Borken 

Weyers, Ralf Stadtverwaltung Krefeld 

Zander, Ralf Stadtverwaltung Emsdet ten 
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V o r w o r t 
 
 
 
 
 
Zahlt der unterhaltspflichtige Elternteil keinen oder zu wenig Unterhalt, müssen  für das 
Kind häufig Sozialleistungen nach UVG/SGB II/SGB XII gewährt werden. Der betreuen-
de Elternteil wendet sich an den Fachdienst Beistandschaft des Jugendamtes, um den 
Unterhaltsanspruch des Kindes geltend zu machen. 
 
In dieser Situation sind zwei oder sogar drei verschiedene Fachdienste mit dem Unter-
haltsanspruch des Kindes befasst. 
 
Diese Arbeits- und Orientierungshilfe vermittelt im Spannungsfeld unterschiedlicher 
Rechtsvorschriften und Interessen eine aktuelle rechtliche Orientierung. Unter Berück-
sichtigung des beruflichen Selbstverständnisses des Beistandes und der Zielsetzungen 
des SGB VIII ist sie ein Baustein für die weitere Qualitätsentwicklung in diesem Fach-
dienst. 
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1. Beistandschaften im Spannungsfeld sozialer Transferleistungen 
 
Leben Eltern getrennt, muss der betreuende Elternteil häufig Sozialleistungen beantra-

gen und wird von den zuständigen Sozialleistungsträgern an den Fachdienst Beistand-

schaft verwiesen. Dieser soll die Vaterschaft feststellen und den Unterhaltsanspruch 

des Kindes geltend machen. Unterhaltsvorschusskasse und/oder Jobcenter verbinden 

dies oft mit der Auflage, eine Beistandschaft zu beantragen. Begründet wird dieses 

Vorgehen mit der notwendigen gesetzlichen Mitwirkungspflicht, ohne die keine Leistun-

gen gewährt werden können. In diesen Fällen ist der Fachdienst Beistandschaft mit An-

tragstellenden befasst, die der Auffassung sind, dass sie eine Beistandschaft einrichten 

müssen, um Leistungen zu erhalten – Beratung und Unterstützung kommen dann für 

die betreuenden Elternteile vermeintlich nicht mehr in Betracht.  

 

Diese Arbeitsweise führt zu einem „Beistandschafts-Einrichtungsautomatismus“, 
der  

- den gesetzlichen Vorgaben nicht entspricht,  

- die Elternautonomie untergräbt,  

- wesentliche Ziele der Kindschaftsrechtsreform verkennt,  

 

und den Beistand letztlich zum Erfüllungsgehilfen für die Tätigkeiten der Sozialleis-

tungsbehörden werden lässt. Um dies zu vermeiden, werden nachstehend die jeweili-

gen Aufgaben der unterschiedlichen Fachstellen und ihre Schnittstellen dargestellt. 

 
1.1 Aufgaben des Beraters, Unterstützers, Beistandes 
 
Der Fachdienst Beistandschaft im Jugendamt hält ein freiwilliges Beratungs- und Unter-

stützungsangebot bis hin zur Einrichtung einer Beistandschaft vor. Der Beistand ist 

dann in seinem gesetzlich zugewiesenen Aufgabenkreis gesetzlicher Vertreter des Kin-

des neben dem Elternteil. Auf die Arbeitshilfe „Leistungsprofil des Beistandes“, Ziffer 3., 

„Die 3-Stufenhilfe“, wird verwiesen. 

Ziel ist die Aufgabenwahrnehmung im Einvernehmen mit dem betreuenden Elternteil:  

Ein betreuender Elternteil, der sich in Fragen der Abstammung bzw. des Unterhaltsan-

spruchs seines minderjährigen Kindes an das Jugendamt wendet, sucht auf diesem 

Wege Hilfe in zivilrechtlichen Angelegenheiten.  
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Das berufliche Selbstverständnis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachdiens-

tes Beistandschaft erfordert es, die Kindesinteressen zu vertreten und dabei die ge-

samtfamiliäre Situation zu berücksichtigen. Dabei ist eine einvernehmliche Lösung mit 

beiden Elternteilen anzustreben. Die familiären Interessen können hierbei eine größere 

Rolle spielen als die rein rechtlich-fiskalischen Aspekte, z.B. die Berücksichtigung des 

finanziellen Engagements des getrennt lebenden Elternteils bei erweitertem Umgang. 

Die Tätigkeit des Fachdienstes Beistandschaft bleibt auf die Interessenvertretung des 
Kindes gerichtet, auch wenn gleichzeitig Sozialleistungen in Anspruch genommen wer-

den. Die Berücksichtigung gesamtfamiliärer Interessen ist den öffentlichen Sozialleis-

tungsträgern gesetzlich nicht möglich. 

 

1.2 Aufgaben der Unterhaltsvorschusskasse  
 
Lebt ein Kind, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, bei einem Elternteil, der 

ledig, verwitwet, geschieden oder dauernd getrennt lebend ist, erhält es Unterhaltsvor-

schussleistungen, wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil nicht oder nicht regelmäßig 

Unterhalt in einer vorgeschriebenen Mindesthöhe (§ 2 UVG) zahlt. Wird Unterhaltsvor-

schuss geleistet, geht der Unterhaltsanspruch des Kindes nach § 7 UVG auf das Land 

über und ist gegenüber dem barunterhaltspflichtigen Elternteil geltend zu machen (ge-

setzlicher Forderungsübergang). Auf die umfangreichen Richtlinien zum UVG, die aus-

zugsweise als Anlage 1 beigefügt sind, wird verwiesen. 

 
 1.3 Aufgaben des Jobcenters  
  
Neben der vorrangigen Aufgabe der Arbeitsvermittlung hat das Jobcenter den Auftrag 

der Grundsicherung nach dem SGB II. Wird die Leistung für das Kind gewährt, geht 

sein Unterhaltsanspruch nach § 33 SGB II nur unter besonderen Voraussetzungen auf 

den Leistungsträger über (gesetzlicher Forderungsübergang). Auf die fachlichen Hin-

weise zum SGB II der Bundesagentur für Arbeit, die auszugsweise als Anlage 2 beige-

fügt sind, wird verwiesen. 
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1.4 Aufgaben des Sozialhilfeträgers 
 
 
Aufgabe des Sozialhilfeträgers ist die Grundsicherung für nicht Erwerbsfähige, soweit 

ein Anspruch nach SGB II nicht gegeben ist. Wird eine Leistung für das Kind gewährt, 

geht sein Unterhaltsanspruch nach § 94 Abs. 1 SGB XII unter bestimmten Vorausset-

zungen auf den Sozialhilfeträger über (gesetzlicher Forderungsübergang). 

 

2. Grundsatz:  
    Eigenständige Aufgaben – eigenständige Wahrnehmung 

 

Sowohl die Unterhaltsvorschusskasse als auch das Jobcenter als SGB II-

Leistungsträger und der Sozialhilfeträger sind verpflichtet, den Unterhaltsanspruch ge-

gen den unterhaltspflichtigen Elternteil zu realisieren. Ausnahmsweise ist eine Rück-

übertragung auf das Kind zur gerichtlichen Geltendmachung zugelassen (§ 7 Abs. 4 

UVG, § 33 Abs. 4 SGB II und § 94 Abs. 5 SGB XII). 

 

2.1 Forderungsübergang und Rückübertragung 

 

Nach einem gesetzlichen Forderungsübergang muss die Rückübertragung des überge-

gangenen Unterhaltsanspruchs zwischen dem Leistungsträger und dem Elternteil als 

gesetzlichem Vertreter des unterhaltsberechtigten Kindes schriftlich vereinbart werden. 

Durch die Rückübertragung wird das Kind wieder Gläubiger des übergegangenen Un-

terhaltsanspruchs und ist allein berechtigt, diesen gerichtlich geltend zu machen (Aktiv-

legitimation). Eine anwaltliche Vertretung ist ebenso möglich wie eine Vertretung durch 

den Beistand. 

 

Der gesetzliche Forderungsübergang entsteht (erst) durch die jeweilige monatliche Zah-

lung der Sozialleistung. Die Rückübertragung erfasst daher nur die Durchsetzung rück-

ständiger Unterhaltsansprüche.  

Künftige Ansprüche können wegen des (noch) fehlenden Forderungsübergangs weiter-

hin nur durch den gesetzlichen Vertreter im Namen des Kindes geltend gemacht wer-

den und werden damit von einer Rück-Übertragungsvereinbarung nicht erfasst. 
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2.2 Aufgabenverständnis 
  
Im Kontakt mit den Elternteilen und den Sozialleistungsträgern ist es unbedingt erfor-

derlich, die besondere Aufgabe des Beraters, Unterstützers, Beistandes zu verdeutli-

chen. Er klärt und verhandelt ausschließlich den Unterhaltsanspruch des Kindes unter 

Berücksichtigung seiner gesamtfamiliären Situation. Bestehen lediglich Ansprüche der 

Sozialleistungsträger (durch Rückübertragung) ist der Beistand nur noch Erfüllungsge-

hilfe zur Durchsetzung fiskalischer Ansprüche. Die vermeintliche Ökonomie in der Auf-

gabenwahrnehmung in Form der „Hilfe aus einer Hand“ wird nicht erreicht. Dies wird 

nachstehend erläutert.  

 

2.3 Abstimmung mit den Sozialleistungsträgern 
 
Die Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs des Kindes erfordert zwischen den be-

teiligten Stellen verbindliche Absprachen unter Beachtung des Datenschutzes (Koope-

rationsvereinbarung). Insbesondere stimmen die Fachstellen ab, in welchen Fällen es 

sinnvoll ist, von der Möglichkeit der Rückübertragung des Unterhaltsanspruchs auf das 

Kind Gebrauch zu machen. Im Übrigen wird auf das „Leistungsprofil des Beistandes“ 

unter Ziff. 5.1.1 „Klärung der fachlichen Aufgabenwahrnehmung“ verwiesen.  

Das gegenseitige Verständnis der Beteiligten über die jeweiligen gesetzlichen Arbeits-

inhalte beendet den Zuweisungsautomatismus der Sozialleistungsträger zur Einrichtung 

einer Beistandschaft. 

 

3. Rechtliche Aspekte 
 
3.1 Mitwirkungspflichten des Antrag stellenden Elternteils 
 
Ergibt sich für Eltern zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes die Notwendigkeit, öf-

fentliche Leistungen zu beantragen, sind sie zur Mitwirkung verpflichtet. Die fehlende 

Mitwirkung kann zum Ausschluss von Ansprüchen führen.  

Explizit formuliert § 1 Abs. 3 UVG eine Verpflichtung der Mutter bei der Feststellung der 

Vaterschaft mitzuwirken. Die Mutter kommt dieser Verpflichtung gegenüber der Unter-

haltsvorschusskasse schon dann nach, wenn sie die Serviceleistung des Fachdienstes 
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Beistandschaft im Rahmen der 3-Stufen-Hilfe (durch Beratung oder Unterstützung oder 

Beistandschaft!) in Anspruch nimmt.  

 

Die fehlende Mitwirkung bei der Feststellung/Klärung der Vaterschaft führt beim SGB II 
nicht zu einem Leistungsausschluss, da diese nicht als Pflichtverletzung in § 31 SGB II 

enthalten ist. Es gelten daher die allgemeinen Vorschriften der §§ 60 bis 67 SGB I. Dort 

sind Mitwirkung und Folgen fehlender Mitwirkung im Sozialverfahren geregelt. Aus die-

ser allgemeinen Mitwirkungspflicht ergibt sich jedoch keine Verpflichtung zur Einrich-

tung einer Beistandschaft.  

Eine Beistandschaft muss auch nicht eingerichtet werden, um Unterhaltsansprüche zu 

realisieren. Leistungsträger können eigene Ansprüche selbst ermitteln und verfolgen. 

Auch im Ausnahmefall einer Rückübertragung gesetzlich übergegangener Ansprüche 

auf das Kind besteht keine Verpflichtung des Elternteils, die Einrichtung einer Beistand-

schaft zu beantragen.  

 

3.2 Unterhaltsrechtliche Aspekte 
 
3.2.1 Verjährung 
 

Ein Anspruch – mithin auch ein Unterhaltsanspruch – unterliegt der Verjährung; nach § 

195 BGB beträgt die regelmäßige Verjährungsfrist drei Jahre. Nach § 207 Abs. 1 Nr. 2a 

BGB sind die Unterhaltsansprüche des Kindes bis zur Vollendung seines 21. Lebens-

jahres aus familiären Gründen gehemmt.  

Zu differenzieren sind folgende Besonderheiten: 

 

3.2.1.1 Übergang auf Sozialleistungsträger 
 Die Hemmung nach § 207 Abs. 1 Nr. 2 BGB greift nicht mehr, wenn die An-  

 sprüche auf Dritte übergegangen sind, unabhängig davon, ob eine Beistand-  

 schaft besteht oder nicht. Folglich sind seitens der Sozialleistungsträger verjäh- 

 rungshemmende Maßnahmen einzuleiten.  

 

3.2.1.2 Rückübertragung auf das Kind und Abtretung 
Die Rechtsauffassungen sind nicht einheitlich. Es wird einerseits vertreten, dass 

die Hemmung nach § 207 BGB von neuem beginnt, wenn die Forderung wieder 

z. B. vom Land oder Sozialhilfeträger auf das Kind zur Geltendmachung zurück-
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übertragen wird (DIJuF Themengutachten vom 13.10.2011 mit Hinweis auf eine 

Entscheidung des AG Hamburg 1979, Palandt 73. Auflage, Knittel, JAmt 2013, 

69 ff).  

Dem steht eine andere Rechtsauffassung entgegen, nach der die Rückübertra-

gung zwar bewirkt, dass das Kind wieder Gläubiger des Unterhaltsanspruchs ist, 

jedoch bleibt es bei dem einmal eingetretenen gesetzlichen Forderungsüber-

gang. Dies hat zur Folge, dass die (der Wahrung des Familienfriedens dienende) 

Bestimmung des § 207 Abs. 1 Nr. 2a BGB nicht greift (Wendl/Dose, 9. Auflage, 

Rn. 274, OLG Oldenburg, 29.11.2012 - 13 UF 77/12 -), d. h. der Sozialleistungs-

träger hat verjährungshemmende Maßnahmen zur Sicherung des Unterhaltsan-

spruchs auch bei einer Rückübertragungsvereinbarung zu treffen. 

Für den Beistand ergibt sich daraus keine entsprechende Verpflichtung. Er ent-

scheidet über verjährungshemmende Maßnahmen ausschließlich als Interessen-

vertreter des Kindes unter Berücksichtigung der gesamtfamiliären Situation.  

3.2.2 Grenzen der jeweiligen Anspruchsübergänge 

Die Regelungen des UVG und SGB II sehen unterschiedliche Voraussetzungen 

im Hinblick auf den gesetzlichen Forderungsübergang vor. 

3.2.2.1 Anspruchsübergang beim UVG 

Der Unterhaltsanspruch geht zusammen mit dem Auskunftsanspruch des Kindes 

nach § 7 UVG auf das Land über, soweit Leistungsfähigkeit besteht, und unter-

liegt hinsichtlich seiner Geltendmachung - mit Ausnahme der oben erwähnten 

Beschränkung auf rückständige Unterhaltsansprüche - keinen materiell-

rechtlichen Beschränkungen. 

3.2.2.2 Anspruchsübergang beim SGB II  
 

Der Anspruch geht grundsätzlich nur in Höhe der tatsächlich für das Kind ge- 

leisteten Aufwendungen über. § 33 Abs. 1 S. 2 SGB II erweitert insoweit  
systemwidrig den Anspruchsübergang - über die Aufwendungen für das unter- 

haltsberechtigte Kind hinaus -  auf die Aufwendungen der gesamten Bedarfsge- 

meinschaft (seit 01.01.2009); Verschiebung von Kindergeld (s. Anlage 2,  

33.12). Diese Regelung dient ausschließlich fiskalischen Interessen.  
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Der Anspruch geht ferner nach § 33 Abs. 2 S. 3 SGB II nur über, soweit das Ein-

kommen und Vermögen der unterhaltspflichtigen Person das nach den §§ 11 bis 

12 SGB II zu berücksichtigende Einkommen übersteigt. Der Unterhaltspflichtige 

darf selbst nicht bedürftig werden. Somit ist von Amts wegen eine Prüfung der 

persönlichen Verhältnisse des Unterhaltsverpflichteten erforderlich, um einen 

Übergang des Anspruchs feststellen zu können. Dabei ist nur von den realen 

Einkünften auszugehen (s. Ziff. 3.2.3). 

 

Nach der Entscheidung des BGH v. 23.10.2013, FamRZ 2013, 1962 ff., wird zu-

dem nicht mehr auf den alleinigen sozialrechtlichen Bedarf des unterhaltspflichti-

gen Elternteils abgestellt, sondern auf den Gesamtbedarf der Mitglieder seiner 

Bedarfsgemeinschaft. Wenn das Einkommen des unterhaltspflichtigen Elternteils 

nicht ausreicht, um den Gesamtbedarf der Bedarfsgemeinschaft zu decken, gilt 

gemäß § 9 Abs. 2 S. 3 SGB II jede Person innerhalb der Bedarfsgemeinschaft 

als hilfebedürftig, d. h. auch der unterhaltspflichtige Elternteil selbst, (auch) wenn 

er ein seinen Bedarf übersteigendes Einkommen erzielt (Grundsicherungs-
rechtliche Vergleichsberechnung s. Anlage 2, 33.40). 

Diese Entscheidung weicht von unterhaltsrechtlichen Maßstäben ab, da sie über 

die bürgerlich-rechtlichen Unterhaltspflichten nach § 1601 BGB hinaus weitere 

Bedarfe anerkennt. Es wird daher aufgrund zunehmender Patchworkfamilien 

vermehrt Fälle geben, in denen ein unterhaltspflichtiger Elternteil seinem Kind 

gegenüber zivilrechtlich zu Unterhaltsleistungen verpflichtet ist. Das Jobcenter 

darf den Unterhaltspflichtigen aber aufgrund der o. a. Entscheidung nicht heran-

ziehen, wenn das Kind SGB II-Leistungen erhält. Ein Forderungsübergang findet 

nicht statt. 

 
3.2.3 Fiktives Einkommen des Unterhaltspflichtigen 
 

Ein Kind kann zivilrechtliche Unterhaltsansprüche auch geltend machen, wenn der in 

Anspruch genommene Elternteil seine Obliegenheit verletzt. Seine Leistungsfähigkeit 

wird nicht nur durch die vorhandenen, sondern auch durch solche Mittel bestimmt, die 

er bei gutem Willen mit einer zumutbaren Erwerbstätigkeit erzielen könnte. Solche, auf 

fiktiver Leistungsfähigkeit des unterhaltspflichtigen Elternteils beruhenden Ansprüche, 

gehen zwar nach § 7 UVG auf das Land, nicht aber nach dem SGB II auf das Jobcenter 

über. 
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3.2.4 Folgen eines nicht eingetretenen Forderungsübergangs nach dem SGB II 
 

Bei nicht eingetretenem gesetzlichem Forderungsübergang (Ziff. 3.2.2 und 3.2.3) kann 

das Kind einen Titel für Zeiträume erwirken, in denen sein Bedarf durch öffentliche Leis-

tungen gedeckt war. 

Erhält das Kind SGB II-Leistungen, werden die eingezogenen rückständigen Beträge 

auf die monatliche SGB II-Leistung nach dem Zuflussprinzip angerechnet. Das Kind hat 

keinen finanziellen Vorteil durch diese Geltendmachung. 

Erhält das Kind keine  SGB II-Leistungen mehr und vollstreckt die titulierte Forderung 

noch Jahre später hat dies zur Folge, dass es doppelte Zahlungen für die Zeiträume 

erhalten würde, in denen sein Bedarf durch die Sozialleistungen gedeckt war. In sol-

chen Fällen kann die Realisierung von rückständigen Unterhaltsansprüchen gegenüber 

dem bürgerlich-rechtlich unterhaltspflichtigen Elternteil bei späterer Zahlungsfähigkeit 

treuwidrig sein. Hierzu führen die Leitlinien der OLG Düsseldorf, Hamm und Oldenburg 

aus: „Allerdings kann die Geltendmachung rückständigen Unterhalts neben bereits ge-

währtem ALG II ausnahmsweise treuwidrig sein, wenn dies wegen eines gesetzlichen 

Ausschlusses des Anspruchsübergangs auf den Leistungsträger (§ 33 Abs. 2 SGB II) 

zu einer doppelten Befriedigung des Berechtigten führen würde."  

 
3.2.5 Keine Verfahrenskostenhilfe für die gerichtliche Geltendmachung rück- 
         übertragener Ansprüche (s. Anlage 1 Nr. 33.52) 
 

Nach der Entscheidung des BGH v. 02.04.2008 (FamRZ 2008, 1159 ff, JAmt 2008, 393 

ff) ist ein Unterhaltsberechtigter für die gerichtliche Geltendmachung rückübertragener 

Unterhaltsansprüche grundsätzlich nicht bedürftig. Ihm steht aber ein Anspruch auf Ver-

fahrenskostenvorschuss gegen den öffentlich-rechtlichen Leistungsträger zu.  

Sinnvollerweise macht der Sozialleistungsträger den auf ihn übergegangenen Unter-

haltsanspruch in der Regel selbst gerichtlich geltend. Der Beistand hingegen sollte für 

das Kind nur die zukünftigen Ansprüche und den nicht übergegangenen Teil rückstän-

diger Ansprüche geltend machen. Verfahrenskostenhilfe ist gem. §§ 113 FamFG, 114 

ZPO hier in vollem Umfang zu gewähren.  

 
Hinsichtlich der Geltendmachung und Vollstreckung von Ansprüchen, die nach § 7 UVG 

auf das Land übergegangen sind, besteht Gerichtskostenfreiheit und 
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Gerichtsvollzieherkostenfreiheit. Sobald der Unterhaltsanspruch den UV-Zahlbetrag 

nicht übersteigt, ist eine Rückübertragung allein aus Kostengründen widersinnig. 

Die Richtlinien zum UVG schränken unter Ziff. 7.7.1 die Rückübertragung ein: Danach 

soll diese nur erfolgen, wenn das vereinfachte Verfahren nicht möglich ist und der Un-

terhaltsanspruch über die UV-Leistung hinausgeht. Ansonsten soll von der Möglichkeit 

der Rückübertragung nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden. 

  

3.2.6 (Mehrfach-) Titulierung und Vollstreckung 
 

Sowohl bei der Titulierung als auch bei der Vollstreckung kann es zu Problemen und 

Kollisionen der Ansprüche der Sozialleistungsträger und denen des Kindes kommen. 

Durch das Unterhaltsvorschussentbürokratisierungsgesetz wurde am 01.07.2013 die 

Möglichkeit geschaffen, auf öffentliche Leistungsträger übergegangene Unterhaltsan-

sprüche (auch für diese) zu beurkunden (§ 59 Abs. 1 Ziff. 3, 4 SGB VIII). Darüber hin-

aus hat der öffentliche Leistungsträger selbst die Möglichkeit, einen gerichtlichen Titel 

über die Höhe der Leistungen für die Zukunft zu erwirken. Besteht bereits ein Titel für 

das Kind, kann der öffentliche Leistungsträger durch eine Rechtsnachfolgeklausel 

 (Titelumschreibung) seine Ansprüche sichern.  

Hat das Kind einen höheren Unterhaltsanspruch (höher als UV- oder SGB-II-Leistung) 

oder scheidet es aus dem öffentlichen Leistungsbezug aus, kann der Beistand für das 

Kind einen Titel in eigenem Namen erwirken. Ggf. bestehen dann mehrere Unterhaltsti-

tel nebeneinander. 
 

Liegt bereits ein Unterhaltstitel zugunsten des Sozialleistungsträgers vor, bestehen hin-

sichtlich der Titulierung für das Kind durch den Beistand unterschiedliche Möglichkeiten. 

Ein vom Land gem. § 7 Abs. 4 UVG erstrittener Unterhaltstitel kann nach Einstellung 

der Vorschussleistungen im Wege einer analogen Anwendung des § 727 ZPO auf das 

unterhaltsberechtigte Kind umgeschrieben werden (BGH, Beschluss vom 23.09.2015 - 

XII ZB 62/14 - ). 

Die Tätigkeit des Beistandes dient vorrangig der zukünftigen Sicherung der Unterhalts-

ansprüche des Kindes für Zeiten, in denen kein Anspruch auf Unterhaltsvorschuss oder 

andere öffentlichen Leistungen mehr besteht.  

 

Bestehen mehrere Unterhaltstitel nebeneinander, kann es bei der Vollstreckung der 

rückständigen Ansprüche zu Kollisionen - insbesondere mit dem laufenden Unterhalts-
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anspruch - kommen. Hier bedarf es einer kollegialen Zusammenarbeit, damit im Inte-

resse des Kindes sein laufender Unterhalt gesichert ist.  

 

3.2.7    Verfügung über eingezogenen Unterhalt 
 

Macht der Beistand rückübertragene Unterhaltsansprüche des Kindes geltend und er-

hält Zahlungen des barunterhaltspflichtigen Elternteils, muss er die Ansprüche des Kin-

des und der Sozialleistungsträger berücksichtigen. Im Übrigen wird auf die Ziff. 3.3.3 

des Leistungsprofils für den Beistand „Die Verfügung über den Unterhaltsanspruch“ 

verwiesen.  

Sobald Unterhalt regelmäßig gezahlt wird, ist die Unterhaltsvorschussleistung - in der 

Regel nach zweimaliger Zahlung - einzustellen. 

 

3.2.8  Datenschutz  
 

In der Praxis ist der Beistand mit Anfragen der Sozialleistungsträger konfrontiert, die 

von ihm Informationen erbitten, die mit den Datenschutzbestimmungen nicht vereinbar 

sind. Unterhaltspflichtige reagieren häufig mit Unverständnis, wenn sie ihre Einkom-

menssituation dem Jobcenter oder der Unterhaltsvorschusskasse darlegen sollen, ob-

wohl dem Beistand bereits alle Unterlagen vorliegen. 

Die Weitergabe von erhobenen Daten ist im Rahmen einer Beistandschaft aber nur 

nach § 68 SGB VIII gestattet. Informationen an das Jobcenter oder die Unterhaltsvor-

schusskasse weiterzuleiten, dient nicht der Aufgabenerfüllung und ist demnach dem 

Beistand rechtlich nicht gestattet.  

 

Eine Weitergabe von erhobenen Daten kann mit Einverständnis des Betroffenen stets 

erfolgen. Erst nach wirksamen Rückübertragungsvereinbarungen dürfen die für die 

Aufgabenerledigung notwendigen Daten an Sozialleistungsträger weiter gegeben wer-

den. 

 

3.2.9     Negative Auswirkungen der Rückübertragung 
 

Insbesondere dem Land als Inhaber des Unterhaltsanspruchs sind viele gute gesetzli-

che Möglichkeiten gegeben, die mit einer Rückübertragung verloren gehen: 
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- Die Aufrechnung mit Forderungen, z.B. § 226 AO 

- Die Auskunftsmöglichkeiten nach § 6 UVG 
o beim Finanzamt 
o beim Arbeitgeber 
o bei Versicherungsunternehmen 
o bei Sozialleistungsträgern 
o beim Bundeszentralamt für Steuern 

- Die Gerichtskosten- und Gerichtsvollzieherkostenfreiheit 

Teilweise hat auch der SGB II-Träger diese gesetzlichen Möglichkeiten. Darauf sollte 

nicht unnötig verzichtet werden, zumal der öffentliche Leistungsträger auch bei einer 

Aufgabenerfüllung durch den Beistand in der Verantwortung für seine Forderung bleibt. 
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Fazit 
 

Im Abschlussbericht der NRW-Landesjugendämter zum Projekt „Beistandschaften 2020 

– Frühe Hilfe Beistandschaft? Zielorientierung und Praxisentwicklung in der Beistand-

schaft“ (2015) stellt das Institut für Soziale Arbeit in seinem hierzu verfassten For-

schungsbericht (vgl. ebd. Kapitel C, Ziff. 10.4) fest: „Bei Dritten kann der Eindruck ent-

stehen, die Beistandschaft sei ein Unterstützungs- und Inkassodienst für andere Leis-

tungsträger“. Wenn die Praxis der Beistandschaft tatsächlich weitestgehend „von zuge-

wiesenen Fällen lebt“, entspricht dies nicht der Intention des Gesetzgebers.  

Mit der Reform des Kindschaftsrechts im Jahr 1998 wurde die bis dahin bestehende 

Amtspflegschaft und die damit verbundene Bevormundung von nicht mit dem Vater des 

Kindes verheirateten Müttern ersatzlos abgeschafft. Mit diesem breit angelegten Para-

digmenwechsel (fünf Gesetze) wurde durch die Dreistufenhilfe ein freiwilliges Service-

angebot des Jugendamtes für Alleinerziehende geschaffen. Adressat dieses Angebotes 

sind allein erziehende Mütter oder Väter. Diese sollen mit Hilfe des Jugendamtes in die 

Lage versetzt werden, autonom über die Inanspruchnahme von (Dienst-)Leistungen in 

ihren besonderen Lebenssituationen zu entscheiden  

 
Nach wie vor sind in vielen Fällen die Beistände ausschließlich für die Ansprüche der 

Sozialleistungsträger tätig. Es sollten daher alle bestehenden Fälle mit Sozialleistungs-

bezug der Eltern nach den Qualitätsstandards für Beistände gesichtet und bearbeitet 

werden. Beziehen beide Elternteile Sozialleistungen, sollte mit dem Elternteil die Been-

digung der Beistandschaft geprüft werden, verbunden mit einem künftigen Beratungs-

angebot des Fachdienstes Beistandschaft. 
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Anlage 1 

Richtlinie zu § 7 UVG (Auszüge) 

7.1.1. Einem konsequenten Rückgriff kommt daher entscheidende Bedeutung zu. Dies gilt umso 
mehr angesichts der haushaltspolitischen Verantwortung der UV-Stellen, … . 

7.1.2. Die Rückgriffsbemühungen sind unmittelbar nach Antragstellung durch die Anzeige nach § 7 
Absatz 2 Nr. 2 UVG einzuleiten, die mit der Aufforderung zu verbinden ist, Unterhalt an das 
Kind zu zahlen (vgl. 7.4.1.). Dabei muss die zuständige UV-Stelle prüfen, ob bereits ein voll-
streckbarer Unterhaltstitel gegen den Unterhaltsschuldner vorliegt. Liegt noch kein Titel vor, ist  
die Zahlungsaufforderung mit einem Auskunftsersuchen zu versehen. Wurde die Leistungsfä-
higkeit bereits durch den Beistand abschließend und zeitnah bejaht, so reichen diese Anga-
ben für die UV-Stelle aus.  

7.5.2. In allen anderen Fällen müssen alle Möglichkeiten der Ermittlung der Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse ausgeschöpft werden. 

7.2. Ein Unterhaltsanspruch des Kindes gegen den familienfernen Elternteil kann nur übergehen, 
wenn ein solcher Unterhaltsanspruch besteht. Ist der Anspruch noch nicht durch einen Titel 
festgestellt, besteht ein Unterhaltsanspruch nach den Grundsätzen des BGB (§§ 1601 ff) (nur) 
dann, wenn der Unterhaltsberechtigte (Kind) bedürftig ist, sich also nicht selbst unterhalten 
kann, und der Unterhaltsverpflichtete (familienferner Elternteil) leistungsfähig ist, d. h. die Un-
terhaltszahlungen nicht seinen eigenen Unterhalt gefährden würden (§§ 1602, 1603 BGB). 

7.2.2. Leistungsfähigkeit des Unterhaltsschuldners 
 
7.6. Zur Durchsetzung des Unterhaltsanspruchs ist umgehend nach Ablauf der im Auskunftsersu-

chen gesetzten Frist oder nach Eingang der Auskunft ein Unterhaltstitel zu erwirken.  
7.6.1. Erscheint der andere Elternteil nicht zur Errichtung der Jugendamtsurkunde, ist - vorbehaltlich 

des § 249 Absatz 2 FamFG – umgehend der Antrag auf Unterhaltsfestsetzung im vereinfach-
ten Verfahren zu stellen. Ist das vereinfachte Verfahren nach § 249 Absatz 2 FamFG ausge-
schlossen, … ist, sofern eine treuhänderische Rückübertragung nach RL 7.7.1. nicht in Be-
tracht kommt, ein verfahrenseinleitender Antrag bei Gericht …nach § 238 ff FamFG zu stellen. 

 
7.6.4. … ist durch die zuständige UV-Stelle als Vertreter des Landes ein verfahrenseinleitender An-

trag zur gerichtlichen Geltendmachung des Unterhalts bzw. ein Abänderungsantrag nach §§ 
238 ff FamFG zu stellen.  

 
7.7.1. Treuhänderische Rückübertragung 
 Eine Rückübertragung ist dennoch in allen Fällen zu empfehlen, in denen das Kind einen hö-

heren Anspruch gegen den Unterhaltsverpflichteten als gegen die UV-Stelle hat und diesen 
Anspruch auch verfolgt. Ansonsten soll von der Möglichkeit der treuhänderischen Rücküber-
tragung nur in Ausnahmefällen Gebrauch gemacht werden. 
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Anlage 2 
 
Fachliche Hinweise SGB II (Stand 20.07.2015) 
 
33.4:   Bei der Entscheidung, ob die Jobcenter mit der leistungsberechtigten Person eine Selbsthilfe  
           vereinbaren oder ob sie einen übergegangenen Anspruch selbst verfolgen, sind Effektivitäts-  
           und Effizienzgesichtspunkte zu beachten. 
33.5:   Die zu treffenden Vereinbarungen beruhen auf dem Grundsatz der Freiwilligkeit. Daraus  
           folgt, dass die Ablehnung der Selbsthilfe durch die leistungsberechtigte Person keine leistungs- 
           rechtlichen Folgen nach sich ziehen darf. 
33.46: Die Entscheidung liegt im Ermessen der Jobcenter. Ist der/die Leistungsberechtigte nicht  
           gewillt, den Anspruch selbständig durchzusetzen, kann der Anspruch nicht rückübertragen  
           werden. Die weitere Leistungserbringung darf nicht an diese Bereitschaft geknüpft wer- 
           den. 
33.48:  Bei Unterhaltsansprüchen kann die Vereinbarung nicht mit dem Beistand des Jugendamtes  
            geschlossen werden, da auch bei einer Beistandschaft der Anspruch nicht auf diesen über- 
            geht. Gleichwohl können nach einer Rückübertragung die Ansprüche durch die leistungsbe- 
            rechtigte Person mit Hilfe des Beistandes geltend gemacht werden. 
33.18:  Um einen Übergang von Unterhaltsansprüchen ab Anspruchsbeginn zu gewährleisten, ist eine  
            unverzügliche Sachverhaltsaufklärung und Versendung der RWA sicherzustellen. 
33.49:  Zulässig ist eine Rückübertragung nur zur gerichtlichen Geltendmachung 
            (Erwirkung eines Titels). 
33.53:  Die Rückübertragung umfasst neben der gerichtlichen Geltendmachung (Erwirkung eines Ti- 
            tels) grundsätzlich auch die Vollstreckung.- 
33.45:  Auch nach einer Rückübertragung haben die Jobcenter sicherzustellen, dass sie über den  
            Stand des Verfahrens informiert  werden, §§ 665 und  666 BGB. Insoweit gelten die Regeln 
            des Auftragsrechts. Dies umfasst insbesondere:  
            -  Bevollmächtigung einer Anwältin oder eines Anwaltes oder Beistandes 

  -  Stand des gerichtlichen Verfahrens  
33.48: Bei Unterhaltsansprüchen kann die Vereinbarung nicht mit dem Beistand des Jugendamtes 
           abgeschlossen werden, da auch bei einer Beistandschaft der Anspruch nicht auf diesen  
           übergeht. Gleichwohl können nach einer Rückübertragung die Ansprüche durch die leistungsbe-

rechtigte Person mit Hilfe des Beistandes geltend gemacht werden. 
33.52:  Eine Rückübertragung mit der Bedingung, den Abschluss des gerichtlichen Verfahrens (z.B.  
            durch Vergleich) von der Zustimmung der Leistungsträger abhängig zu machen, ist nach  
            der Rechtsprechung nicht zulässig. 
33.12:  Der Anspruch eines Kindes geht unter bestimmten Voraussetzungen auch dann über, wenn  
            dieses Kind selbst keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bezieht, vgl.  

§  33 Abs. 1 Satz 2. Dies ist dann der Fall, wenn es aufgrund der Anrechnung von Kindergeld  
            bzw. Kindergeldanteilen nach § 11 Abs. 1 Satz 4 selbst nicht hilfebedürftig ist und bei recht- 
            zeitiger Leistung der oder des Anderen keine oder geringere Grundsicherungsleistungen an 
            die übrigen Mitglieder der Haushaltsgemeinschaft erbracht worden wären. In diesem Sonder- 
            fall geht der Unterhaltsanspruch des Kindes auf den Leistungsträger über, obwohl es selbst  
            keine Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes bezieht. Der Anspruchsübergang  
            beschränkt sich in diesen Fällen maximal auf den Betrag des dem Kind zugerechneten Kin- 
            dergeldes. 
33.40:  Entgegen des Wortlautes des § 33 Abs. 2 Satz 3 ist im Rahmen der Vergleichsberechnung  
            künftig auf die Bedarfsgemeinschaft und nicht allein auf den Unterhaltspflichtigen abzustellen. 
            Denn nach § 9 Abs. 1 hat der Unterhaltspflichtige sein Einkommen nicht nur zur Deckung sei-  
            nes eigenen sozialrechtlichen Bedarfs, sondern auch für den Bedarf der Mitglieder seiner  
            Bedarfsgemeinschaft zu verwenden (§9 Abs. 2 Satz 3). 
33.60:  In Umsetzung des Beschlusses des BGH vom 02.04.2008 (XII ZB 266/03) hat ein Verweis auf  
            die Beantragung/Prüfung von Prozesskostenhilfe (§ 114 ZPO) für rückübertragene Ansprü- 
            che nicht zu erfolgen. Die leistungsberechtigte Person hat gegen die Träger der Grundsiche- 
            rung einen Anspruch auf Prozesskostenvorschuss und kann die gerichtliche Geltendmachung 
            rückübertragener Ansprüche bis zu dessen Zahlung verweigern. Es ist im Einzelfall zu ermit- 
            teln, in welchem Umfang ein Prozesskostenvorschuss für die Geltendmachung rückübertrage- 
            ner Ansprüche durch den Leistungsträger erforderlich ist und gewährt werden muss. Soweit in 
            einem gerichtlichen Verfahren auch nicht übergegangene Ansprüche geltend gemacht werden  
            (sog. „Mischfälle“), besteht für diese dem Grunde nach weiterhin ein Anspruch auf Pro- 
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           zesskostenhilfe. Grundsätzlich sind die Kosten zu übernehmen, die auch bei alleiniger Gel-  
           tendmachung des übergegangenen Anspruches in einem gesonderten Gerichtsverfahren ent- 
           standen wären. Es ist also als Streitwert die Höhe des auf die Leistungsträger übergegangenen 
           Anspruchs zu Grunde zu legen. 

 
 

4.1:     Da die Fachlichen Hinweise grundsätzlich nur das materielle Recht des SGB II auslegen, gibt  
           die nachfolgende Darstellung des Unterhaltsrechts nur einen Überblick über die allgemeinen  
           Grundsätze. Weiterführende Informationen sind entsprechenden Schulungsunterlagen und Ar- 
           beitshilfen zu entnehmen.  

  
           Ergänzend wird daher auf das Intranet verwiesen: SGB II > Geldleistungen > Arbeitshilfen >  
           III. Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. 
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Anlage 3 
 
Mögliche Inhalte einer Kooperationsvereinbarung 
 

• Kooperationspartner (mit Angabe der jeweiligen Vertreter) 
• Grundlagen der Kooperation:  

o Rechtsgrundlage Beratung / Unterstützung / Beistandschaft (3-Stufen-Hilfe) 
vgl. Ziff. 1.1 der A&O 

o Rechtsgrundlage des jeweiligen Leistungsträgers 
vgl. Ziff. 1.2 – 1.4 der A&O, bzw. Erarbeitung/Beitrag des Leistungsträgers 

o Rechtsbeziehung zwischen den Kooperationspartnern 
vgl. Ziff. 2 der A&O 
 

• Gegenstand der Kooperation (Ziele): Eigenständige Aufgabenwahrnehmung 
o Gemeinsame Ziele 

- Größtmögliche Rechtssicherheit 
- Geringstmöglicher Verwaltungsaufwand 

o Akzeptanz der 3-Stufen-Hilfe, mögliches Erstgespräch beim Fachdienst Beistandschaft 
o Klärung der fachlichen Aufgabenwahrnehmung Ziff. 5.1.1 „Das Leistungsprofil des Bei-

standes“ 
 

• Gestaltung der Kooperation   
o Absprache und Festlegung der Modalitäten, in denen eine Rückübertragung im Einzelfall 

zur Geltendmachung des Unterhaltsanspruches durch den Beistand vereinbart wird, z. B. 
Richtlinien UVG 7.7.1 

o Feststellung des Anspruchsübergangs – Vorlage der grundsicherungsrechtlichen Ver-
gleichsberechnung 

o Auflösung des Rückübertragungsvertrages 
o Absprache und Dokumentation der Mitwirkungspflichten (Vaterschaftsfeststellung) 
o Absprache und Dokumentation der Möglichkeiten der Unterhaltsrealisierung 

- Titelerwirkung 
- Zwangsvollstreckungsverzicht, Herabsetzung 
- Zwangsvollstreckungsmaßnahmen 
- Insolvenzverfahren 
- Aufrechnung mit Ansprüchen bei Finanzbehörden 

o Informationsaustausch / Einzelfallbezogene Kommunikation (mit Einwilligung) 
- Bewilligung/Leistungshöhe 
- Einstellung der Leistung 
- Leistungsfähigkeit 
- Mitteilung über Unterhaltszahlungen 
- Mitteilung über Unterhaltstitel 
- Erinnerungen / Fristen   
- Absprache zum Zahlungsverkehr (u. a. Erstattung/Anrechnung) 

u.a. Ziff. 3.2.7 der A&O 
• Kommunikation 

o Regelmäßiger Austausch durch festgelegte Besprechungstermine (z.B. jährlich Runder 
Tisch) 

o Darstellung der Kommunikationsebenen zwecks Umsetzung der Punkte aus „Gestaltung 
der Kooperation“ 

o Gegenseitiger regelmäßiger Austausch von z.B. Telefonlisten/Ansprechpartnern 
• Datenschutz 

vgl. Ziff. 3.2.8 der A&O 
• Inkrafttreten / Dauer 
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Diese Arbeits- und Orientierungshilfe wurde erstellt unter besonderer 
Mitwirkung von: 
 
Angelika Haak-Dohmen 
Kerstin Korsinnek 
Martina Lehmann 
Annette Merten 
Hans-Werner Pütz 
Evelyn Runge 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Arbeitskreises 
Dirmeier,   Edda   Stadtverwaltung Dortmund 

Haak-Dohmen,  Angelika  Stadtverwaltung Aachen 

Hauswirth,   Elisabeth  Stadtverwaltung Düsseldorf 

Hackbarth,           Annerose  Stadtverwaltung Schwerte 

Hanhart,   Nadja  Kreisverwaltung Warendorf 

Heinen,           Sabine  Städteregion Aachen 

Hinrichs,            Kirsten  Stadtverwaltung Unna 

Korsinnek,   Kerstin  Stadtverwaltung Köln 

Korte,   Ute   Stadtverwaltung Bergkamen 

Krebs,   Antje   LWL-Landesjugendamt Westfalen           

Lehmann,   Martina  Stadtverwaltung Niederkassel 

Merten,    Annette  Stadtverwaltung Düsseldorf 

Pütz,    Hans Werner LVR-Landesjugendamt Rheinland 

Riemann,   Anja   Stadtverwaltung Schwelm 

Roos,    Heinz  Stadtverwaltung Erkrath 

Runge,   Evelyn  Stadtverwaltung Bochum 

Schmitz,    Christina  Stadtverwaltung Unna 

Schupritt,   Roland        Stadtverwaltung Duisburg 

Weddeling,   Manfred  Kreis Borken 

Weyers,   Ralf   Stadtverwaltung Krefeld 

Zander,    Ralf   Stadtverwaltung Emsdetten 
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